
Kapitel 1

IN DIESEM KAPITEL

Was Compliance bedeutet

Der rechtliche Rahmen

Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen

Compliance zum Schutz des Unternehmens

Was Sie schon immer über 
Compliance wissen wollten

Wenn Sie regelmäßig den Wirtschaftsteil von Zeitungen verfolgen, wird Ihnen der 
Begriff Compliance mit Sicherheit schon einmal untergekommen sein. Er stammt 
aus dem Englischen und bedeutet übersetzt »Einhaltung, Beachtung, Befolgung 

oder Erfüllung«. Ja gut, werden Sie jetzt vielleicht denken, aber was hat das mit meinem Un-
ternehmen zu tun, und warum sollte ich mich darum kümmern?

Es ist für Sie in der Tat von Vorteil, sich darum zu kümmern, denn im wirtschaftlichen Kon-
text ist mit »Compliance« weitaus mehr als lediglich eine Befolgung von Regeln verbunden –  
und das betrifft jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein. Mit Compliance im unterneh-
merischen Sinne ist »Regeltreue, Regelkonformität des Unternehmens und seiner Mitar-
beiter« gemeint. Kurz gesagt: Hier geht es darum, dass die Unternehmensleitung und die 
Mitarbeiter die geltenden Gesetze, Normen, unternehmensinternen Richtlinien und Ver-
haltensgrundsätze einhalten. Um dies zu erreichen, müssen Sie in Ihrem Unternehmen 
bestimmte zumutbare Anstrengungen und Maßnahmen umsetzen, da Sie andernfalls in 
Schwierigkeiten kommen werden.

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten in die Welt der Compliance entführen! Erfahren Sie, 
warum Compliance auch für Sie und für Ihr Unternehmen wichtig ist und wie auch kleine 
und mittelgroße Unternehmen mit wenigen, einfachen Mitteln diesem Ziel näherkommen 
und unnötige Risiken vermeiden können.

Back to the roots
Gehen wir kurz ein wenig zurück in der Geschichte, woher der Begriff »Compliance« 
 eigentlich ursprünglich stammt, der in der Unternehmenswelt der USA bereits seit den 
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30 TEIL I Willkommen in der Welt von Compliance

1980er-Jahren kursiert. Auslöser hierfür waren Wirtschaftsskandale der US-Finanzbran-
che. Insiderhandel, hochriskante Unternehmensfinanzierungen und Ramschanleihen ver-
schiedener Finanzinstitute hatten 1989 zu einem Bankenkollaps in den USA mit erheblichen 
wirtschaftlichen Schäden geführt. Gegen die Unternehmen und viele Manager wurden dra-
konische Sanktionen verhängt; Haftstrafen von mehreren Jahren sowie Geldstrafen in drei-
facher Millionenhöhe waren bereits damals keine Seltenheit.

Als Folge dieser Skandale überarbeitete 1991 die US-amerikanische Behörde United Sta-
tes Sentencing Commission (USSC) ihre Richtlinien, die US Sentencing Guidelines (USSG). 
Diese Richtlinien enthalten Empfehlungen für die Verhängung von Strafen durch die Bun-
desgerichte der USA, welche um Regelungen für die Bestrafung von Unternehmen ergänzt 
wurden. Völlig neu zu dieser Zeit war, dass die USSG Compliance-Programme zu einem 
zentralen Bestandteil im Rahmen der Strafzumessung gemacht haben. Wenn ein Unterneh-
men wegen einer Bundesstraftat für schuldig erklärt wurde, die Unternehmensleitung aller-
dings nachweisen konnte, dass sie ein effektives Compliance-Programm eingerichtet hatte, 
um Straftaten zu verhindern und aufzudecken, konnte das zu einer erheblichen Verringe-
rung der Strafen gegen das Unternehmen führen (weitere Details zu den USSG finden Sie 
weiter hinten in diesem Kapitel).

Anfang des neuen Jahrtausends sorgten unter anderem die Bilanzfälschungsskandale der 
US-amerikanischen Unternehmen Enron (2001) und WorldCom (2002) für internationale 
Aufmerksamkeit. Wirtschaftsskandale wie Korruptions-, Kartellrechtsverstöße und Bilanz-
fälschungsskandale gab es zu jener Zeit nicht nur in den USA, sondern auch in Deutsch-
land. Damals war die angloamerikanische Bezeichnung in Deutschland noch weitgehend 
unbekannt, aber seit dieser Zeit hat der Begriff »Compliance« auch in der deutschen be-
ziehungsweise auch europäischen Öffentlichkeit einen steilen Aufstieg erlebt. Dies hängt  
unter anderem mit dem Bekanntwerden verschiedener Korruptionsskandale deutscher Groß-
unternehmen Mitte/Ende 2000 zusammen, die für ein großes mediales Interesse sorgten.

Wussten Sie, dass der Begriff »Compliance« ursprünglich aus dem medizini-
schen Bereich stammt und dort so viel wie »das Befolgen von ärztlichen Rat-
schlägen durch den Patienten« (also so etwas wie Therapietreue) bedeutet? Das 
ist gar nicht so fern von der wirtschaftswissenschaftlichen Bedeutung, und ehr-
lich gesagt, selbst wenn es sich hier um das Befolgen von Unternehmensgrund-
sätzen handelt. Warum also neue Begriffe erfinden, wenn man in anderen Wis-
senschaftsdisziplinen fündig wird …?

Warum Menschen 
Wirtschaftsstraftaten begehen
Donald R. Cressey, ein US-amerikanischer Kriminologe, befasste sich bereits in den 
1950er-Jahren mit der Erforschung von Wirtschaftskriminalität und organisierter Krimi-
nalität und entwickelte dabei das »Betrugsdreieck« (Fraud Triangle). Dieses Modell besagt, 
dass die Wahrscheinlichkeit von Wirtschaftskriminalität dann besonders hoch ist, wenn die 
drei Faktoren »Gelegenheit«, »Motivation« und »Rechtfertigung« gegeben sind.
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KAPITEL 1 Was Sie schon immer über Compliance wissen wollten 31

Der  Täter muss also 

 ✔ eine Gelegenheit für die Tat sehen,

 ✔ eine Motivation zur Tatbegehung haben und

 ✔ die Tat für sich innerlich rechtfertigen können.

Gelegenheit macht Diebe!
Zur Gelegenheit für eine Straftat wie zum Beispiel einen Betrug tragen vor allem Umstän-
de bei wie etwa:

 ✔ fehlende oder ungenügende Kontrollen im Unternehmen

 ✔ fehlende oder unzureichende Sanktionierung von Verstößen

Bei der »Gelegenheit« kann es sich sowohl um eine reale Gelegenheit handeln, 
weil beispielsweise Kontrollen im Unternehmen tatsächlich nicht oder nur un-
zureichend vorhanden sind. Es kann sich aber auch um eine lediglich vom Tä-
ter nur subjektiv wahrgenommene Gelegenheit handeln. Hier hat der Täter die 
Vorstellung, dass seine Taten bestimmt unentdeckt bleiben und er kein Risiko zu 
befürchten hat.

Motivation aus unterschiedlichen Beweggründen
Die Motivation für strafbare Handlungen kann einerseits auf Druck beruhen, sich anderer-
seits aber auch aus besonderen Anreizen für den Täter ergeben. Zu den Beweggründen, die 
einen Menschen zu einer Wirtschaftsstraftat verleiten können, zählen zum Beispiel

 ✔ finanzielle Notlagen oder erhebliche finanzielle Verpflichtungen des Mitarbeiters (bei-
spielsweise Unterhaltszahlungen an den Ex-Partner und die gemeinsamen Kinder 
nach einer Scheidung oder hohe monatliche Belastungen für ein neu erworbenes Ei-
genheim für die Familie)

 ✔ unrealistisch hohe unternehmerische Zielvorgaben

 ✔ Gier und Provisionsstreben

 ✔ Finanzierung eines aufwendigen Lebensstils

 ✔ Unzufriedenheit, Karriereknick

 ✔ Erreichen eines bestimmten Status im sozialen Umfeld

Rechtfertigung – der klassische Selbstbetrug!
Die meisten Menschen, die Wirtschafsstraftaten begehen, sehen sich nicht als Kriminel-
le. Damit ihr eigenes Selbstbild von einem rechtsschaffenden Menschen nicht zerbröckelt, 
müssen die Täter ihr Handeln vor sich selbst rechtfertigen können. Hierzu konstruieren sie 
entsprechende Rechtfertigungen für ihre Taten (Neutralisationstechniken).
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32 TEIL I Willkommen in der Welt von Compliance

Solche Rechtfertigungen sind zum Beispiel:

 ✔ »Aber die anderen machen das doch auch …«

 ✔ »Ich habe so viel für das Unternehmen geleistet, das steht mir jetzt auch mal zu«.

 ✔ »Das ist doch noch gar nicht kriminell …«

 ✔ »Ich habe das alles nur für die Firma gemacht…«

 ✔ »Wenn wir nicht bestechen, dann macht das die Konkurrenz und schnappt uns den 
 Auftrag weg«.

Das Modell: eine ganz einfache »Betrugsmathematik«
Auch wenn es sich beim Betrugsdreieck um ein theoretisches Modell handelt, kann es Ih-
nen als Frühwarninstrument dienen, mit dem Sie Maßnahmen zur Vermeidung von wirt-
schaftskriminellem Handeln ableiten und entwickeln können.

Als Faustregel gilt: Die Wahrscheinlichkeit für die Begehung von Wirtschafts-
delikten ist umso höher, je größer die Gelegenheit, die Motivation und die eige-
ne Rechtfertigung hierfür sind. Aus dieser Faustregel wurde folgende Formel ab-
geleitet:

Risiko von Wirtschaftskriminalität = Motivation × Rechtfertigung ×× Gelegenheit	

Sobald einer der drei Faktoren gegen null tendiert, so sinkt entsprechend die Wahrschein-
lichkeit von Wirtschaftskriminalität.

In Abbildung 1.1 finden Sie eine Darstellung des Betrugsdreiecks.

Aus diesem Modell lassen sich zu jedem der drei Faktoren Präventionsmaßnahmen ablei-
ten, um Compliance im Unternehmen zu erreichen – also um ein Fehlverhalten und Verstö-
ße von Beschäftigten im Unternehmen so gut wie möglich zu vermeiden.

Abbildung 1.1: Das Betrugsdreieck nach Cressey
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Präventionsstrategien in Bezug auf den Faktor »Gelegenheit« sind beispiels-
weise alle Arten von Kontrollprozessen (Stichprobenkontrollen, Vier-Au-
gen-Prinzip oder Taschen-Ausgangskontrollen sowie die Beschränkung von Zu-
griffsrechten der Mitarbeiter auf bestimmte Unterlagen oder sensible Daten). 
Weitere wichtige und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen 
sind, dass Ihre Mitarbeiter Verstöße melden können (Hinweisgebersystem) und 
aufgedeckte Verstöße durch Sie konsequent sanktioniert werden.

Sie möchten die Faktoren »Motivation und Rechtfertigung« Ihrer Mitarbei-
ter in Bezug auf Fehlverhalten bestmöglich minimieren. Dann können Sie dies 
zum Beispiel durch Maßnahmen erreichen wie eine sorgfältige Bewerberaus-
wahl, die Zahlung von angemessenen Löhnen und Gehältern und die gerech-
te (Be-)Förderung Ihrer Mitarbeiter. Wenn sich die Unternehmensleitung und 
Führungskräfte selbst vorbildlich verhalten und Sie eine gute Unternehmenskul-
tur pflegen, setzen Sie ein weiteres wichtiges Signal, dass Ihnen die Einhaltung 
der Gesetze und Unternehmensrichtlinien wichtig ist. Dies wird sich wiederum 
positiv auf die Einstellung Ihrer Mitarbeiter zum Thema Compliance auswirken.

Was die Gesetze zu Compliance sagen
Wenn Sie nach einem Gesetz suchen, das einem Unternehmen konkret und detailliert vor-
schreibt, dass und wie es Compliance im Unternehmen umzusetzen hat, werden Sie (nahe-
zu) vergeblich suchen. Ein solches Gesetz existiert nicht – zumindest nicht für den Großteil 
der Wirtschaftsunternehmen.

Es gibt allerdings verschiedene Spezialgesetze, nach denen Unternehmen aus bestimmten 
Branchen ausdrücklich konkrete Organisationspflichten in Bezug auf Compliance umsetzen 
müssen. Hierzu zählen zum Beispiel Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Ver-
sicherungsunternehmen. In diesem Buch geht es aber nicht um diese branchenspezifischen 
Pflichten, sondern um die allgemeine Compliance für alle Unternehmen. Deshalb möchten 
wir Ihnen an dieser Stelle lediglich in aller Kürze zwei dieser speziellen Normen vorstellen.

§ 29 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
Nach dieser Vorschrift müssen zum Beispiel Versicherungsunternehmen bestimmte orga-
nisatorische Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel über ein »... wirksames internes Kon-
trollsystem verfügen, das mindestens Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, einen 
internen Kontrollrahmen und eine angemessene unternehmensinterne Berichterstattung auf 
allen Unternehmensebenen umfasst. Darüber hinaus muss das interne Kontrollsystem über 
eine Funktion zur Überwachung der Einhaltung der Anforderungen (Compliance-Funktion) 
verfügen«. Weiterhin wird in dieser Norm ausgeführt, dass 

 ✔ zu den Aufgaben der Compliance-Funktion die Beratung des Vorstands in Bezug auf 
die Einhaltung der Gesetze und Verwaltungsvorschriften, die für den Betrieb des Ver-
sicherungsgeschäfts gelten, gehört

 ✔ die Compliance-Funktion bestimmte, auf die Geschäftstätigkeit bezogene Complian-
ce-Risiken identifizieren und beurteilen muss
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§ 25a Kreditwesengesetz (KWG)
Auch Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten werden nach dieser Norm spezifische or-
ganisatorische Maßnahmen auferlegt. So müssen die von diesem Gesetz erfassten  Institute 
»… über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verfügen, die die Einhaltung der vom 
Institut zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen und der betriebswirtschaftlichen Not-
wendigkeiten gewährleistet«. Auch in § 25a KWG werden weitere konkrete Anforderungen 
gestellt, wie zum Beispiel, dass

 ✔ die Geschäftsleiter für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation des Instituts ver-
antwortlich sind

 ✔ die Geschäftsleiter die erforderlichen Maßnahmen für die Ausarbeitung der entspre-
chenden institutsinternen Vorgaben ergreifen müssen, sofern nicht das Verwaltungs- 
oder Aufsichtsorgan entscheidet

 ✔ eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation ein angemessenes und wirksames Risi-
komanagement umfassen muss

 ✔ interne Kontrollverfahren mit einem internen Kontrollsystem und einer internen 
 Revision einzurichten sind, wobei das interne Kontrollsystem insbesondere

 · aufbau- und ablauforganisatorische Regelungen enthalten muss, die eine klare 
 Abgrenzung der Verantwortungsbereiche gewährleisten

 · Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie Überwachung und 
Kommunikation bestimmter Risiken umfassen muss

 · eine Risikocontrolling-Funktion und eine Compliance-Funktion umfassen muss

ABER! Auch für Wirtschaftsunternehmen gibt es verschiedene Gesetze und 
Normen, die Ihnen als Inhaber eines solchen Unternehmens, egal ob Kaufmann, 
Geschäftsführer oder Vorstand, bestimmte Organisations- und Sorgfalts-
pflichten auferlegen. Sollte es zu Compliance-Verstößen in Ihrem Unterneh-
men kommen und können Sie nicht nachweisen, dass Sie Ihre Organisations- 
und Sorgfaltspflichten ordnungsgemäß erfüllt haben, kann das sowohl für Sie als 
Unternehmensleitung als auch für das Unternehmen sehr unerfreulich enden.

Egal, ob es sich bei Ihnen als Leser um ein Mitglied der Unternehmensleitung, einen Mitar-
beiter aus dem Bereich Compliance oder einfach um jemanden handelt, der sich gerne mit 
dem Thema Compliance intensiver befassen will, möchten wir Ihnen ein paar solcher Ge-
setze und Normen vorstellen, die Sie kennen sollten. Daher wird es an dieser Stelle nun et-
was »juristischer« zur Sache gehen. Zunächst stellen wir Ihnen ein paar Regelungen aus un-
serer deutschen Rechtsordnung vor, die in Bezug auf das Thema Compliance bedeutsam 
sind, und werden dann auf ein paar internationale Gesetze eingehen.

Gesellschaftsrechtliche Vorschriften
Nach gesellschaftsrechtlichen Vorschriften wird den Organen von Kapitalgesellschaften 
wie der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder der Aktiengesellschaft (AG), 
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insbesondere dem Vorstand, dem Aufsichtsrat oder dem GmbH-Geschäftsführer, bei Aus-
übung ihrer Tätigkeiten ein besonderer Sorgfaltsmaßstab auferlegt (zugegeben eine etwas 
steife Formulierung, aber so heißt es nun einmal bei den Juristen).

§ 93 Absatz 1 Aktiengesetz (AktG)
Nach § 93 Absatz 1 AktG haben die Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften »bei 
 ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
anzuwenden«. Der Gesetzgeber hat dem Vorstand also eine besondere Pflichtenstellung ge-
genüber der Gesellschaft bei der Ausübung seiner Geschäftsführung auferlegt, da der Vor-
stand nicht Inhaber oder Eigentümer der Gesellschaft und ihres Vermögens ist. Die Vermö-
genswerte gehören vielmehr der Aktiengesellschaft selbst. Der Vorstand wirtschaftet daher 
nicht mit eigenen, sondern vielmehr wie ein Treuhänder mit fremden Mitteln, nämlich mit 
den Mitteln der Gesellschaft. Aus dieser Norm wird unter anderem als eine seiner Sorgfalts-
pflichten die Legalitätspflicht abgeleitet. 

Die Legalitätspflicht besagt, dass die Vorstandsmitglieder zum Schutz des Ver-
mögens der Gesellschaft verpflichtet sind sicherzustellen, dass die einzelnen 
Vorstandsmitglieder und alle Mitarbeiter der Gesellschaft bei der Ausübung ih-
rer geschäftlichen Tätigkeit sämtliche geltenden Gesetze und Normen einhalten.

Aus Compliance-Gesichtspunkten zählen hierunter zum Beispiel insbesondere die Vor-
schriften des

 ✔ Zivil- und Wirtschaftsrechts

 ✔ Bilanz- und Steuerrechts

 ✔ Kartell- und Wettbewerbsrechts

 ✔ Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts

 ✔ Arbeits- und Sozialrechts

Wenn der Vorstand schuldhaft gegen seine aus § 93 Absatz 1 AktG resultierenden Sorg-
faltspflichten verstößt, kann er zivilrechtlich persönlich in Anspruch genommen werden, 
um der Gesellschaft den entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 93 Absatz 2 AktG). Um sei-
ner Legalitätspflicht gerecht zu werden und um die eigene Haftung bestmöglich zu mini-
mieren, wird ein Vorstand nicht umhinkommen, bestimmte Compliance-Maßnahmen im 
Unternehmen einzurichten.

§ 91 Absatz 2 AktG
Nach dieser Norm muss der Vorstand geeignete Maßnahmen treffen und insbesondere ein 
Überwachungssystem einrichten, damit »den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 
Entwicklungen« rechtzeitig erkannt werden. Nach allgemeiner Ansicht in der juristischen 
Literatur bedeutet »Überwachungssystem« allerdings nicht, dass der Vorstand ein allgemei-
nes Compliance-Management-System oder umfassendes Risikomanagement-System ein-
richten muss. Der Vorstand muss vielmehr ein Früherkennungs- und Überwachungssystem 
einrichten, das sich nur auf Teilaspekte eines umfassenderen Risikomanagement-Systems 
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bezieht. Es geht hier um die Einrichtung eines Systems zur Früherkennung bestandsge-
fährdender Entwicklungen und Risiken und die Einrichtung von Kontrollmaßnahmen, 
ob die vom Vorstand angeordneten Früherkennungsmaßnahmen auch tatsächlich umge-
setzt werden. 

Zu den »bestandsgefährdenden« Entwicklungen zählen existenzbedrohende Ri-
siken für die Vermögens-, Ertrags- oder Finanzlage der Gesellschaft oder des 
Konzerns.

Richtet der Vorstand kein derartiges Überwachungssystems ein und entsteht der 
Gesellschaft daraus ein Schaden, kann der Vorstand hierfür wegen Verletzung 
seiner Sorgfaltspflichten nach § 93 Absatz 1 AktG persönlich zur Rechenschaft 
gezogen und zum Ersatz des Schadens in Anspruch genommen werden (§ 93 Ab-
satz 2 AktG).

§§ 111 Absatz 1 und 116 AktG
In § 111 Absatz 1 AktG wird die Aufgabe des Aufsichtsrats kurz und prägnant beschrieben: 
»Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen«. Für die Sorgfalt und Verant-
wortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder verweist das Aktiengesetz in § 116 auf den § 93, 
wonach die Aufsichtsratsmitglieder dieselbe Sorgfalt und Verantwortlichkeit wie die Vor-
standsmitglieder an den Tag legen müssen. Das bedeutet, dass auch die Aufsichtsratsmit-
glieder ihre Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Überwachers 
und Beraters wahrnehmen müssen. 

Verletzten die Aufsichtsratsmitglieder ihre Pflichten, sind auch sie gegenüber der 
Gesellschaft für den entstehenden Schaden verantwortlich (§§ 116, 93  Absatz 2 
AktG).

Selbst wenn der Gesetzgeber an dieser Stelle nicht näher ausgeführt hat, welche konkreten 
Überwachungshandlungen der Aufsichtsrat vornehmen muss, tut der Aufsichtsrat gut da-
ran, kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, ob der Vorstand seiner Legalitätspflicht auch 
ordnungsgemäß nachkommt und welche Maßnahmen der Vorstand hierzu umgesetzt hat. 

Stellt der Aufsichtsrat fest, dass der Vorstand seine Pflichten gegenüber der Ge-
sellschaft verletzt hat und dieser dadurch ein Schaden entstanden ist, ist der 
Aufsichtsrat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sogar verpflich-
tet, durchsetzbare Schadensersatzansprüche der Gesellschaft gegenüber Vor-
standsmitgliedern geltend zu machen und den Vorstand hierfür in Regress zu 
nehmen. Unterlässt dies der Aufsichtsrat, so läuft er selbst Gefahr, für den Scha-
den in Anspruch genommen zu werden (BGH, Urteil vom 21. April 1997, BGHZ 
135, 244).

Handelt es sich bei Ihnen um ein Aufsichtsratsmitglied einer Aktiengesellschaft, 
dann sollten Sie sich unbedingt Folgendes merken: Der Aufsichtsrat kann sich 
unter Umständen sogar wegen Untreue (§ 266 Strafgesetzbuch) strafbar ma-
chen, wenn er es versäumt, solche Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand 
durchzusetzen.
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§ 43 Absatz 1 des Gesetzes für Gesellschaften mit 
 beschränkter Haftung (GmbHG)
Sie sind Geschäftsführer einer GmbH? Dann wird auch Ihnen aufgrund Ihrer besonderen 
Pflichtenstellung gegenüber der Gesellschaft ein besonderer Sorgfaltsmaßstab abverlangt. 
Nach § 43 Absatz 1 GmbHG hat der Geschäftsführer in den Angelegenheiten der Gesell-
schaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Nach herrschender ju-
ristischer Meinung entspricht dies dem gleichen Maßstab wie für den Vorstand nach § 93 
AktG, nämlich der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters. Kurzum: 
Nicht nur Sie als GmbH-Geschäftsführer müssen Ihre Amtsführung gesetzestreu ausüben, 
sondern ebenso durch entsprechende Maßnahmen sicherstellen, dass auch Ihre Mitarbei-
ter sich an die geltenden Gesetze halten (Legalitätspflicht). Ein Geschäftsführer, der seine 
Pflichten nach § 43 Absatz 1 GmbHG verletzt, hat gegenüber der Gesellschaft für den ent-
standenen Schaden geradezustehen (§ 43 Absatz 2 GmbHG).

»Wo gehobelt wird, da fallen Späne« - Business Judgement Rule

Reden wir an dieser Stelle über (unvermeidbare?) Kollateralschäden – denn nichts anderes 
bedeutet dieser Spruch – und über die Konsequenzen, die das »Hobeln« nach sich ziehen 
könnte. Bedeutet das nun, dass ein Vorstand nach § 93 Absatz 1 Satz 1 AktG oder ein Gm-
bH-Geschäftsführer nach § 43 Absatz 1 GmbHG für jede für die Gesellschaft nachteilige Ent-
scheidung haftet, weil man ihm vorwerfen kann, er habe seine Geschäftsführung nicht mit der 
»Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters« ausgeübt? Nein, denn das 
wäre nicht sachgerecht.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und dem Unternehmen dauerhaft zum Erfolg zu verhelfen, 
ist es zwangsläufig erforderlich, das eine oder andere Risiko einzugehen. Außerdem können 
unternehmerische Entscheidungen Risiken bergen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht 
vorhersehbar waren und sich erst später realisieren. Dem Vorstand ist deshalb bei der Aus-
übung seiner Entscheidungen ein weiter Ermessenspielraum einzuräumen (Business Judge-
ment Rule). Der BGH hatte hierzu in seinem Urteil vom 21. April 1997 (Az.: II ZR 175/95) 
auch entschieden, dass »…dem Vorstand bei der Leitung der Geschäfte des Gesellschafts-
unternehmens ein weiter Handlungsspielraum zugebilligt werden muß, ohne den eine 
unternehmerische Tätigkeit schlechterdings nicht denkbar ist. Dazu gehört neben dem 
bewußten Eingehen geschäftlicher Risiken grundsätzlich auch die Gefahr von Fehlbe-
urteilungen und Fehleinschätzungen, der jeder Unternehmensleiter, mag er auch noch 
so verantwortungsbewußt handeln, ausgesetzt ist«.

Die aus dem US-amerikanischen Recht stammende Business Judgement Rule wurde 
dann im Jahr 2005 in § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG überführt, wo es nun ausdrücklich lautet: 
»Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehme-
rischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemesse-
ner Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln«.

Danach trifft einen Vorstand für eine rechtskonforme unternehmerische Entscheidung 
dann keine persönliche Haftung, wenn er 
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 ✔ sich zuvor ausreichend gut informiert hat,

 ✔ seine Entscheidung nachvollziehbar ist und

 ✔ er seine Entscheidung im besten Sinne des Unternehmens getroffen hat.

Nun könnte ein gewiefter Vorstand oder Geschäftsführer auf die Idee kom-
men, sich mit folgender Aussage auf die Business Judgement Rule zu berufen: 
»Ich habe nun einmal entschieden, dass Compliance nichts für unser Unter-
nehmen ist!«

Nein – so einfach ist das nicht! Das wäre weit gefehlt, denn nach allgemeiner juristischer 
Ansicht steht der Unternehmensleitung zu der Frage, »ob« Compliance im Unternehmen 
erforderlich ist oder nicht, überhaupt kein Entscheidungsspielraum zu. Schließlich versteht 
es sich von selbst, dass die Gesetze eingehalten werden müssen. Die Unternehmensleitung 
hat jedoch in Bezug auf die Frage des »wie«, das heißt mit welchen Maßnahmen sie Compli-
ance im Unternehmen umsetzen und sicherstellen möchte, einen entsprechenden Ermes-
sensspielraum gemäß der Business Judgement Rule.

Das Rüstungsunternehmen X AG steht wirtschaftlich alles andere als gut da. Seit 
Monaten laufen die Geschäfte schlecht. Wenn nicht bald ein neuer Großauftrag 
»ins Haus flattert«, steht die Insolvenz vor der Tür. Die Regierung eines asiati-
schen Staates hat einen Großauftrag für 30 Kampf-Jets öffentlich ausgeschrie-
ben. Der Vorstand der X AG möchte die Talfahrt nicht länger tatenlos hinnehmen 
und lässt dem zuständigen Entscheidungsträger der Regierung ein saftiges Beste-
chungsgeld zukommen. Die Rechnung des Vorstands geht auf: die X AG hat den 
Auftrag gewonnen und kann so vor dem finanziellen Untergang bewahrt werden.

Auch wenn der Vorstand seine Entscheidung zum Wohle der Gesellschaft getroffen hat (ohne 
diesen Auftrag hätte es möglicherweise das wirtschaftliche Aus für die X AG bedeutet), kann 
sich der Vorstand nicht auf den »sicheren Hafen« (auch Safe Harbour genannt) der Business 
Judgement Rule berufen. Entsteht der Gesellschaft wegen des Korruptionsdelikts ein Schaden 
(beispielsweise ein Bußgeld oder Reputationsschaden), kann die Gesellschaft vom Vorstand 
Schadensersatz verlangen. Hier hat die Legalitätspflicht schlichtweg Vorrang. 

Kurz gesagt: Vorstand und Geschäftsführer dürfen auch keine Gesetzesverstöße 
begehen, die für die Gesellschaft wirtschaftlich günstig wären.

Was gilt für Kaufleute und Geschäftsführer von 
Personengesellschaften?

Nur weil das Gesellschaftsrecht den Organen von Kapitalgesellschaften besondere Sorg-
faltspflichten auferlegt, bedeutet das noch lange nicht, dass nicht auch Kaufleute oder 
Geschäftsführer von Personengesellschaften die Legalitätspflicht zu erfüllen haben. 
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Selbstverständlich müssen auch diese Personen sich an die geltenden Gesetze halten 
und darauf achten, dass sich Unternehmen und Mitarbeiter rechtstreu verhalten. Der 
wesentliche Unterschied liegt  lediglich darin, dass Kaufleute und Geschäftsführer von 
Personengesellschaften bei Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten nicht gegenüber der Per-
sonengesellschaft oder dem Betrieb ihre Legalitätspflicht verletzen und für die daraus 
entstehenden Schäden haften. Denn schließlich sind Kaufleute beziehungsweise Inha-
ber von Betrieben ja selbst Inhaber und Eigentümer ihrer Unternehmen.

Entsteht dem Unternehmen ein Schaden, so ist dies ein persönlicher Vermögensscha-
den des jeweiligen Betriebsinhabers. Allerdings haftet dieser zudem gegenüber Dritten 
wie Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern, wenn die eigenen Mitarbei-
ter Gesetzesverstöße begehen und den Dritten dadurch ein Schaden entsteht. Außer-
dem drohen bei Gesetzesverstößen der eigenen Mitarbeiter hohe Bußgelder nach § 130 
Ordnungswidrigkeitengesetz (hierzu ausführlicher gleich weiter hinten in diesem Kapi-
tel). Daher sind Compliance-Bemühungen für Kaufleute, Geschäftsführer von Perso-
nengesellschaften oder sonstige Betriebsinhaber ebenso wichtig wie für die Unterneh-
mensleitung von Kapitalgesellschaften.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK)
Nachdem immer mehr Missstände in Unternehmen aufgedeckt worden waren, setzte das 
Bundesjustizministerium die Regierungskommission »Corporate Governance Kodex« ein, 
die im Jahr 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) verabschiedete. 

Der englische Begriff Corporate Governance heißt übersetzt »Unternehmens-
führung«. Es gibt zwar keine allgemeine einheitliche Definition, was alles genau 
unter Corporate Governance fällt. Sie können darunter aber all die Grundsätze 
wie zum Beispiel Regeln, Verfahren und Gesetze verstehen, nach denen ein Un-
ternehmen geführt und kontrolliert wird.

Durch Corporate Governance soll ein Unternehmen sicherstellen, dass es sich an die gel-
tenden Gesetze, an anerkannte ethische Standards und bewährte und vorbildliche Prak-
tiken oder Vorgehensweisen aus der betrieblichen Praxis (Best Practices) hält. In der Un-
ternehmenswelt wird daher auch der Begriff »gute Unternehmensführung«, also »Good 
Corporate Governance« verwendet.

Der DCGK …

 ✔ ist ein privates Regelwerk (Soft Law) und kein zwingendes Recht

 ✔ beschreibt die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften zur Leitung und Überwachung 
deutscher börsennotierter Gesellschaften

 ✔ enthält Empfehlungen und Anregungen international und national anerkannter Stan-
dards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung

 ✔ soll die Unternehmensleitungen deutscher börsennotierter Gesellschaft anhalten, eine 
entsprechend »gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung« zu praktizieren
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 ✔ definiert in seinem Grundsatz 5 Compliance wie folgt: Der Vorstand hat für die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen und der internen Richtlinien zu sorgen und 
wirkt auf deren Beachtung im Unternehmen hin (Compliance). Der Grundsatz 5 des 
DCGK besagt weiterhin: Das interne Kontrollsystem und das Risikomanagementsys-
tem umfassen auch ein an der Risikolage des Unternehmens ausgerichtetes Compli-
ance Management System.

 ✔ wird von der Kommission regelmäßig angepasst (zuletzt im April 2022)

 ✔ kann von der Internetseite der Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex unter www.dcgk.de/de/ heruntergeladen werden

Comply or explain! Pflicht oder nicht Pflicht?

»Comply or explain« heißt übersetzt »befolgen oder erklären«. Auch wenn die Vor-
schriften des DCGK weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Gesetzeskraft haben, 
enthalten diese über § 161 AktG eine Art »Quasiverpflichtung«. Nach § 161 AktG müs-
sen börsennotierte Unternehmen und bestimmte Wertpapierhandelsunternehmen jähr-
lich eine Entsprechenserklärung abgeben. Das bedeutet, dass Vorstand und Aufsichtsrat 
dieser Gesellschaften  jährlich erklären müssen,

 ✔ ob den Empfehlungen der »Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex« entsprochen wurde und wird,

 ✔ welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und wenn das so 
war, warum nicht.

Fällt Ihr Unternehmen in den Anwendungsbereich von § 161 AktG, haben Sie als Un-
ternehmensleitung diese Entsprechenserklärung im amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
zu veröffentlichen und den Aktionären auch dauerhaft zugänglich zu machen, zum Bei-
spiel auf Ihrer Unternehmenswebsite. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild davon, welchen 
»Geschmack« es bei Ihren Aktionären, aber auch der Öffentlichkeit hinterlassen kann, 
wenn Sie sich nicht an die Empfehlungen des DCGK halten. Könnte bei dem ein oder 
anderen nicht der Eindruck entstehen, dass Ihnen an einer guten und verantwortungs-
vollen Unternehmensführung möglicherweise wenig liegt?

Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz können sowohl gegen das Unternehmen als auch 
gegen die Betriebsinhaber (wie zum Beispiel Einzelkaufleute, Geschäftsführer und Vorstän-
de) Bußgelder verhängt werden, wenn sie schuldhaft bestimmte Aufsichts- und Organisati-
onspflichten verletzen.

§§ 130, 9 OWiG – das kann teuer werden!
Angenommen einer Ihrer Beschäftigten hat betriebliche Pflichten verletzt, die mit Strafe 
oder Geldbuße geahndet werden können (er hat zum Beispiel gegen gesetzliche Vorschriften 
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verstoßen). Stellt sich hierbei nun heraus, dass Sie als Betriebsinhaber des Unternehmens 
die erforderlichen und zumutbaren Aufsichtsmaßnahmen unterlassen haben, um solche 
Verstöße der Mitarbeiter zu erschweren oder zu vermeiden, kann gegen Sie persönlich eine 
Geldbuße bis zu einer Millionen Euro verhängt werden (§ 130 OWiG). 

Handelt es sich bei dem Unternehmen um eine juristische Person wie zum Bei-
spiel eine GmbH oder AG, dann ist diese zwar »Betriebsinhaber« im Sinne des § 
130 OWiG. Da eine AG oder GmbH aber nachvollziehbarerweise ja selbst keine 
Aufsichtsmaßnahmen umsetzen oder unterlassen kann, sagt § 9 Absatz 1 OWiG, 
dass in solchen Fällen die Haftung nach § 130 OWiG den Vorstand oder den 
 Geschäftsführern trifft.

Die Norm beschreibt leider nicht konkret, welche Aufsichtsmaßnahmen Sie im Einzel-
nen vornehmen sollen, sondern erwähnt (sehr allgemein gehalten), dass zu den erfor-
derlichen Aufsichtsmaßnahmen »auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl und Über-
wachung von Aufsichtspersonen« gehören. Jedoch haben die Rechtsprechung und die 
juristische Literatur aus dieser Norm die Fünf-Stufen-Lehre abgeleitet, wonach Sie als 
Betriebsinhaber zur Vermeidung einer Haftung nach § 130 OWiG folgende Maßnahmen 
treffen müssen:

 ✔ Suchen Sie Ihre Mitarbeiter sorgfältig aus.

 ✔ Sorgen Sie für eine sachgerechte Organisation und Aufgabenverteilung.

 ✔ Nehmen Sie eine angemessene Aufklärung und Schulung Ihrer Mitarbeiter vor und 
 klären Sie diese über ihre Aufgaben und Pflichten auf.

 ✔ Führen Sie eine angemessene Kontrolle und Überwachung Ihrer Mitarbeiter durch.

 ✔ Schreiten Sie gegen Fehlverhalten Ihrer Mitarbeiter ein und sanktionieren Sie dieses 
auch angemessen.

Ein Bußgeld nach § 130 OWiG kann aber unter Umständen auch gegen Füh-
rungskräfte auf Managementebene unter dem Vorstand oder dem Geschäfts-
führer verhängt werden. Werden beispielsweise Ihnen als Führungskraft vom 
Geschäftsführer oder Vorstand bestimmte Aufgaben übertragen und unterlas-
sen Sie in Ihrem Bereich die erforderlichen Organisations- und Aufsichtspflich-
ten, dann kann eine Haftung nach § 130 OWiG auch für Sie in Betracht kommen 
(§ 9 Absatz 2 OWiG).

§ 30 Absatz 1 OWiG – ein bisschen wie Sippenhaft
Sollte eine Person als vertretungsberechtigtes Organ, als Organmitglied oder bestimmte Per-
sonen in leitender Stellung (§ 9 OWiG) eines Unternehmens eine Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit begehen, kann eine Geldbuße nicht nur gegen diese natürliche Person, sondern auch 
gegen die juristische Person (also zum Beispiel gegen die Gesellschaft) verhängt werden. Die 
Gesellschaft wird so behandelt, als hätte sie die Straftat oder Ordnungswidrigkeit selbst, näm-
lich durch Ihre Repräsentanten, begangen. Und nun halten Sie sich fest – die Geldbuße gegen 
Ihr Unternehmen kann bis zu 10 Millionen Euro betragen (§ 30 Absatz 2 OWiG)!
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»Korruption lohnt sich nicht, my Darling« –  
Die Gewinnabschöpfung

Eine potenzielle Geldbuße von maximal 10 Millionen Euro auf der einen Seite, ein lukra-
tiver Auftrag im oberen zweistelligen Millionenbereich auf der anderen Seite, das klingt 
ja auf den ersten Blick noch immer wirtschaftlich vorteilhaft. Da mag manch einer auf 
die Idee kommen, dass sich Bestechung noch immer lohnen könnte – und dann wird 
eben die Geldbuße einfach vom Gewinn abgeschrieben. Der Gesetzgeber ist aber nicht 
von gestern und hat dies entsprechend berücksichtigt. Eine Überschreitung der Geld-
buße von 10 Millionen Euro ist im Wege der sogenannten Gewinnabschöpfung möglich 
(§ 30 Absatz 3 in Verbindung mit § 17 Absatz 4 OWiG). Das heißt, dass der Täter den 
wirtschaftlichen Vorteil, den er aus der Straftat oder Ordnungswidrigkeit erhalten hat, 
nicht behalten darf. Der Vermögensvorteil, den der Täter oder das Unternehmen erlangt 
hat, kann über § 17 Absatz 4 OWiG abgeschöpft werden. In der Vergangenheit mussten 
bereits verschiedene deutsche Unternehmen die schmerzhafte Erfahrung machen und 
Abschöpfungen in dreistelliger Millionenhöhe schlucken.

§ 30 Absatz 2a OWiG – nicht jedes Erbe macht Freude
Sind Sie Rechtsnachfolger eines Unternehmens oder Betriebs, zum Beispiel weil 

 ✔ Ihnen das Geschäft von Ihren Eltern vererbt worden ist?

 ✔ Sie eine Gesellschaft zu Ihrem bestehenden Unternehmen hinzugekauft haben?

 ✔ Sie mit einem anderen Unternehmen fusionieren?

In diesem Fall sollten Sie sich vorher gründlich informieren, ob es Anhaltspunkte zu mögli-
chen Compliance-Verstößen des Erwerbsunternehmens aus der Vergangenheit gibt. Denn 
als Rechtsnachfolger können auch Sie für die Verstöße des erworbenen Unternehmens haf-
ten mit der Folge, dass auch gegen Sie eine Geldbuße verhängt werden kann (§ 30 Absatz 
2a OWiG).

Internationale Gesetze einhalten
Vielleicht denken Sie an dieser Stelle »Was interessieren mich als deutsches Unternehmen 
die Anforderungen an Compliance aufgrund internationaler Gesetze?« Wir möchten Ihre 
Illusion ja nicht trüben, aber es gibt Konstellationen, da können sich die internationalen Ge-
setze auch auf deutsche Unternehmen auswirken. Lassen Sie uns Ihnen einen kleinen Aus-
zug an solchen Gesetzen näherbringen.

Sarbances-Oxley-Act: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Im Juli 2002 erließ der US-Kongress das US-Kapitalmarktgesetz Sarbanes-Oxley Act (SOA 
oder SOX), nachdem insbesondere die beiden Wirtschaftsskandale von Enron und World-
Com die US-amerikanische Wirtschaft so richtig durchgebeutelt hatten. Mit diesem Gesetz 
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wollte der US-amerikanische Gesetzgeber das Vertrauen der Kapitalanleger in die Kapital-
märkte wiederherstellen, um Schadensbegrenzung zu erreichen. Es ging dem Gesetzgeber 
nicht nur darum, den bereits eingetretenen Schaden der Kapitalmärkte zu minimieren, son-
dern vor allem auch darum, künftige ähnliche Verstöße und die damit verbundenen Schä-
den für die Kapitalmärkte zu verhindern oder zu begrenzen.

Ihr Unternehmen fällt dann in den Anwendungsbereich des SOX, wenn

 ✔ die Wertpapiere Ihres Unternehmens an den amerikanischen Börsen gehandelt oder 
 anderweitig öffentlich in den USA angeboten werden

 ✔ Sie aus bestimmten Gründen Berichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (United 
States Securities and Exchange Commission – kurz: SEC) einreichen müssen und da-
mit deren Aufsicht unterliegen

 ✔ es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Tochtergesellschaft einer SEC-registrierten 
Muttergesellschaft handelt, die dem SOX unterliegt

Trifft eines der zuvor beschriebenen Kriterien auf Ihr Unternehmen zu, dann 
unterfallen auch Sie grundsätzlich dem SOX, unabhängig davon, in welchem 
Land Ihr Unternehmen seinen Firmensitz hat.

Einige SOX-Bestimmungen, die für Unternehmen wichtig sein 
können

Nach Section 301 des SOX müssen Sie in Ihrem Unternehmen

 ✔ einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten. Dieses Gremium ist 
dafür verantwortlich zu überwachen, dass in Ihrem Unternehmen die Rechnungs-
legung sowie die Abschlussprüfung ordnungsgemäß ablaufen.

 ✔ ein Meldeverfahren zur Entgegennahme und Behandlung von Beschwerden 
einrichten, mit dem Sie es Ihren Mitarbeitern ermöglichen – auch anonym – auf 
Missstände wie zum Beispiel illegales oder unethisches Verhalten hinweisen zu 
können (das Hinweisgeber- oder Whistleblowing System – Näheres hierzu finden 
Sie in Kapitel 7). Dabei muss Ihr Meldeverfahren gewährleisten, dass die Hinweis-
geber des Unternehmens aufgrund ihrer Meldung keinerlei negativen Konsequen-
zen erfahren, also nicht benachteiligt, entlassen, herabgestuft, bedroht oder sonst 
irgendwie diskriminiert werden (Section 806 SOX).

 ✔ Gemäß Section 302 des SOX ist das Geschäftsführungsorgan (bei deutschen Ak-
tiengesellschaften ist dies der Vorstand) verpflichtet, Offenlegungskontrollen 
und -verfahren einzurichten. Danach müssen Sie alle notwendigen Unterneh-
mensinformationen entsprechend dokumentieren, verarbeiten und berichten. 
Schließlich sollen alle Inte ressierten wie zum Beispiel Ihre Kapitalgeber, Ihre An-
teilseigner, Gesellschafter, Vertragspartner und Mitarbeiter zum Schutz vor finan-
ziellen Nachteilen die Möglichkeit haben, sich über die wirtschaftliche Lage Ihres 
Unternehmens informieren zu können. Der Vorstandsvorsitzende (Chief 
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Executive Officer – CEO) und der Finanzvorstand Ihres Unternehmens (Chief Fi-
nancial Officer – CFO) haben eine eidesstattliche Bestätigung abzugeben. Sie 
müssen gegenüber der SEC einen sogenannten Bilanzeid leisten, dass sie im Un-
ternehmen entsprechende Kontrollen nach Section 302 und Section 404 (hierzu 
gleich weiter hinten in diesem Kapitel) eingerichtet und gepflegt haben. Damit 
übernehmen Sie für die Richtigkeit der offengelegten Berichte die Verantwortung!

 ✔ Bei Section 404 handelt es sich um eine der komplexesten Regelung des SOX, die 
hohe Anforderungen an die Unternehmensleitung stellt. Nach dieser Regelung 
müssen Sie in Ihrem Unternehmen interne Kontrollen einführen. Der SOX ver-
steht unter »internen Kontrollen« insbesondere die Einrichtung eines wirksamen 
internen Kontrollsystems (IKS), mit dem Sie sicherstellen, dass Ihr Jahresab-
schluss auch richtig ist. Mit diesem Kontrollsystem soll schlichtweg verhindert 
werden, dass Sie Ihre Investoren durch falsche oder nicht ausreichende Informati-
onen in die Irre führen. Nach Section 404 müssen Sie deshalb die Wirksamkeit 
Ihres internen Kontrollsystems durch eine umfassende Dokumentation nach-
weisen. Das bedeutet: Sie müssen nachweisen, dass

 · Ihre Kontrollen auch geeignet sind,

 · Sie tatsächlich auch Kontrolltests durchgeführt haben und

 · Sie eine Gesamtbewertung zu Ihrem Kontrollsystem vorgenommen haben.
Um diese strengen Anforderungen erfüllen zu können, müssen Sie ein komplexes Sys-
tem in Ihrem Unternehmen implementieren, um die verbindlichen Fristen für die Be-
richterstattung nach Section 404 SOX auch erfüllen zu können.

Section 404 des SOX verlangt Unternehmen einen erheblichen Aufwand ab, der 
mit hohen Kosten verbunden ist, wie zum Beispiel 

 ✔ internen Personalkosten, weil ein Unternehmen diesen Aufwand ohne Auf-
stockung des Personals unter Umständen nicht bewerkstelligt bekommt

 ✔ Kosten für externe Dienstleistungen, die Sie zum Beispiel für Beratungen 
und Prüfungen, ob Sie die SOX-Anforderungen auch erfüllen, in Anspruch 
nehmen müssen

 ✔ Kosten für den Einsatz von (IT)Technologie, ohne die Sie die komplexen 
Kontrollen und Dokumentationen nicht bewältigen können

Verstöße gegen den SOX haben horrende Strafen zur Folge, zum Beispiel Geld-
strafen bis zu 5 Mio. Dollar oder Gefängnisstrafen bis zu 20 Jahren.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
Bei dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) handelt es sich um ein US-amerikanisches 
Antikorruptionsgesetz, das aus zwei Teilen besteht. Im ersten Teil finden Sie Antikorrupti-
onsregeln, welche die Bestechung von ausländischen Amtsträgern (Foreign Officials) oder 
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diesen gleichgestellten Personen unter Strafe stellen. In seinem zweiten Teil enthält der 
FCPA Vorschriften zu Buchführungs-, Aufzeichnungs- und Bilanzierungspflichten. Danach 
müssen börsennotierte Gesellschaften insbesondere

 ✔ Aufzeichnungen (Books and records) führen und aufbewahren

 ✔ ein angemessenes internes Kontrollsystem für ihre Buchhaltung (Internal accounting 
controls) einrichten und unterhalten

Durch die Regelungen im zweiten Teil des FCPA sollen gerade Korruptionsverstöße, die in 
Teil 1 des FCPA unter Strafe gestellt sind, vermieden werden.

Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle, warum wir Ihnen den FCPA näherbringen möch-
ten. Eine einfache Antwort: weil der FCPA eine extraterritoriale Wirkung entfaltet. Das 
bedeutet, dass er nicht nur auf US-amerikanische Unternehmen und US-Staatsbürger, son-
dern auch auf deutsche Gesellschaften und Staatsbürger Anwendung finden kann. In erster 
Linie werden vom FCPA zwar folgende Unternehmen erfasst:

 ✔ US-amerikanische Unternehmen, die an einer US-amerikanischen Börse gelistet sind, 
und deren ausländische Tochterunternehmen

 ✔ ausländische Unternehmen, die an einer US-amerikanischen Börse gelistet sind

Wenn Ihr Unternehmen weder an der US-Börse gelistet noch ein Tochterunternehmen ei-
ner US-amerikanischen Gesellschaft ist, bedeutet das aber noch lange nicht, dass Sie dem 
Anwendungsbereich des FCPA sicher entrinnen können. Der FCPA findet auf ausländische 
natürliche Personen und Gesellschaften auch dann Anwendung, wenn diese ihre korrupti-
ven Handlungen mit Bezug auf das US-Territorium begangen haben.

Was genau bedeutet »Bezug auf das US-Territorium«? Der Anwendungsbereich des 
FCPA US-Territoriums ist sehr weit gefasst. Auch Handlungen wie zum Beispiel

 ✔ ein Telefongespräch innerhalb der USA,

 ✔ das Versenden einer E-Mail oder SMS innerhalb der USA oder unter Nut-
zung eines US-amerikanischen Providers,

 ✔ die Nutzung von US-Posteinrichtungen und

 ✔ die Vornahme einer Überweisung von Geld durch eine US-Bank oder in der 
Währung US Dollar (dies kann gerade Unternehmen betreffen, die bei-
spielsweise ihren Zahlungsverkehr teilweise in US-Dollar vornehmen),

mit denen Korruptionshandlungen an ausländische Amtsträger vorgenommen oder geför-
dert werden sollen, können nach dem FCPA bestraft werden.

Verstöße gegen den FCPA sollten Sie nicht unterschätzen, denn diese können richtig harte 
Konsequenzen zur Folge haben wie zum Beispiel

 ✔ Freiheitsstrafen bis zu 20 Jahren und Geldstrafen bis zu 5 Mio. US Dollar für die 
 handelnden Personen

 ✔ Geldstrafen bis zu 25 Mio. US Dollar für das Unternehmen

Haag720606_c01.indd   45 30-01-2024   07:36:29



46 TEIL I Willkommen in der Welt von Compliance

Warum der FCPA für Ihr Unternehmen so gefährlich sein kann

Wie Sie sehen, kann der FCPA auch auf deutsche Unternehmen Anwendung finden. Für 
die Strafermittlungsbehörden ist es oft sehr schwierig nachzuweisen, ob bestimmte Zah-
lungen oder Ausgaben eines Unternehmens tatsächlich als Bestechungszahlung vorge-
nommen worden sind. Daher verlangt der FCPA mit seinen Vorschriften zu den Buch-
führungs- und Aufzeichnungspflichten in seinem zweiten Teil, dass die Geschäftsbücher, 
Unterlagen und Buchhaltungsunterlagen des Unternehmens so erstellt und geführt wer-
den, dass die Transaktionen und die Verwendung von Vermögenswerten auch genau und 
detailliert wiedergeben werden. Der FCPA will damit verhindern, dass ein Unternehmen 
beispielsweise Ausgaben als ein angebliches Beraterhonorar verschleiert oder mögliche 
Schmiergeldkassen (schwarze Kassen) einrichtet (mehr zur Korruption und schwarzen 
Kassen erfahren Sie in Kapitel 12). Damit soll es den Unternehmen erschwert werden, 
illegale Geldzahlungen zu verschleiern, um damit Bestechungshandlungen zu begehen.

Das Unternehmen A, das unter den Anwendungsbereich des FCPA fällt, hat in 
seinen Geschäftsbüchern einen vierstelligen Betrag als Geschäftsausgaben dekla-
riert. Der konkrete Zahlungszweck lässt sich den Büchern allerdings nicht ent-
nehmen. Tatsächlich haben Sie mit dieser Zahlung einen ausländischen Amtsträ-
ger bestochen, um einen Auftrag zu erhalten. Sie glauben, Sie sind aus dem 
Schneider, weil Ihnen keine Bestechung nachgewiesen werden kann? Ganz falsch.

Auch wenn die US-amerikanische Ermittlungsbehörde nicht beweisen kann, 
dass diese »ominöse« Geschäftsausgabe tatsächlich eine Bestechungszahlung 
war, kann das nach dem FCPA selbst bei fehlendem Nachweis einer Korrupti-
onshandlung aber eine Strafbarkeit wegen Verletzung der Buchhaltungsvor-
schriften des FCPA begründen.

Die Bedeutung der US Sentencing Guidelines

Sie haben bereits weiter vorn in diesem Kapitel erfahren, dass es sich bei den US Senten-
cing Guidelines (USSG) um kein Gesetz, sondern vielmehr um Strafzumessungsrichtlinien 
handelt, die den US Bundesrichtern bei der Festlegung ihrer Strafen als Orientierung die-
nen sollen. Daher kommt den USSG auch im Rahmen des FCPA eine wichtige Bedeutung 
zu, denn grundsätzlich richten sich die amerikanischen Bundesrichter bei der Festlegung 
der Strafen an den Empfehlungen in den USSG aus. Und dort ist – wie bereits beschrie-
ben – unter anderem auch die Bestrafung von Unternehmen geregelt. Die Strafe gegen 
ein Unternehmen kann verringert werden, wenn es zur Verhinderung und Aufdeckung 
von Gesetzesverstößen ein effektives Compliance- und Ethik -Programm (Effective Com-
pliance and Ethics Program) eingerichtet hat. Wollen Sie die Anforderungen der USSG an 
ein effektives Compliance- und Ethik-Programm erfüllen, um im Fall von Verstößen durch 
Mitarbeiter gegen den FCPA zumindest Straferleichterungen zu erlangen, haben Sie ins-
besondere sieben Grundsätze zu beachten. Nach den USSG müssen Sie
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 ✔ in Ihrem Unternehmen Richtlinien und Prozesse etablieren, um kriminelles 
Verhalten zu verhindern und aufdecken zu können.

 ✔ für eine angemessene Führung und Aufsicht im Unternehmen sorgen. Stellen 
Sie sicher, dass Ihrer Geschäftsleitung und den Aufsichtsorganen die Inhalte Ihres 
Compli ance-Management-Systems bekannt sind und diese die Einrichtung und 
Wirksamkeit der Maßnahmen auch entsprechend überwachen. Dazu zählt unter 
anderem der Aufbau und die Förderung einer Unternehmenskultur zu ethischem 
Verhalten.

 ✔ Ihre Mitarbeiter sorgfältig aussuchen und angemessene Maßnahmen treffen, 
die verhindern, dass Mitarbeiter, von denen Sie wissen oder von denen Sie wissen 
müssten, dass diese in illegale oder unethische Handlungen verstrickt waren, eine 
bedeutsame Verantwortung im Unternehmen übertragen bekommen oder in lei-
tende Funktionen befördert werden.

 ✔ regelmäßig Schulungen oder andere angemessene Kommunikationsmaßnah-
men durchführen, um Ihren Mitarbeitern und Vertretern Ihre Unternehmens-
richtlinien und Prozesse zu vermitteln und die Wichtigkeit von Compliance zu 
verdeutlichen.

 ✔ ernsthafte Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen umsetzen, mit denen 
Straftaten im Unternehmen aufgedeckt werden können. Hierzu müssen Sie für 
Ihre Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen tätige Agenten ein Meldesystem ein-
richten, über das Ihre Mitarbeiter und die Agenten beobachtete oder vermutete 
kriminelle Handlungen anderer Mitarbeiter oder Agenten vertraulich und  
anonym melden können, ohne negative Konsequenzen wie arbeitsrechtliche 
Maßnahmen befürchten zu müssen.

 ✔ Verstöße, die Sie aufdecken, auch verfolgen und aufklären. Sie sollten sich hier 
insbesondere auch die Frage stellen und prüfen, wie es Ihrem Mitarbeiter oder 
Agenten möglich war, diesen Verstoß zu begehen. Sollten Sie hierbei mögliche 
Lücken und Schwachstellen in Ihrem Compliance-Management-System feststel-
len, so müssen Sie diese durch geeignete Maßnahmen beheben. Ziel dieses 
Grundsatzes ist unter anderem, für eine stetige Verbesserung Ihrer Complian-
ce-Maßnahmen zu sorgen, um ähnliche Vorfälle zukünftig zu vermeiden.

 ✔ zu festgestellten kriminellen Handlungen hinreichend angemessene diszipli-
narische Maßnahmen gegen den oder die Mitarbeiter oder Agenten durchset-
zen. Das Gleiche haben Sie gegen Mitarbeiter vorzunehmen, die es unterlassen 
haben, Verstöße aufzudecken.

Sie möchten weitere ausführlichere Informationen zu den Anforderungen an ein 
effektives Compliance- und Ethik-Programm nach den USSG erhalten? Kein Pro-
blem. Auf der Website der US Sentencing Commission www.ussc.gov/guidelines  
finden Sie Erläuterungen (2023 Guidelines Manual) der Kommission zu den 
US Sentencing Guidelines. Das Manual, das zum 01. November 2023 in einer 
aktuellen Version veröffentlicht wurde, umfasst allerdings mehr als 600 Sei-
ten – definitiv keine leichte Bettlektüre! Die näheren Ausführungen zu den 
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Anforderungen der USSG an ein Compliance-Programm finden Sie in Kapitel 8 
(Chapter 8) des Manuals, genauer gesagt unter »§8B2.1. Effective Compliance 
and Ethics Program«.

Im Jahr 2016 hat das Justizministerium der USA (US Department of Justice – kurz: DOJ) ein 
»FCPA Pilot Program« erlassen. Nach diesem Pilotprogramm erhalten Unternehmen einen 
Strafnachlass, wenn sie eine Selbstanzeige über FCPA-Verstöße stellen. Allerdings genügt 
die Selbstanzeige allein nicht: Sollte Ihr Unternehmen einen FCPA-Verstoß begangen ha-
ben und möchten Sie nun in den Genuss von Strafmilderungen nach dem FCPA-Programm 
kommen, müssen Sie neben einer Selbstanzeige noch weitere Bedingungen erfüllen. Zu die-
sen zählen insbesondere, dass Sie

 ✔ umfassend mit den Behörden kooperieren,

 ✔ Verbesserungen an Ihren unternehmensinternen Compliance-Maßnahmen vorneh-
men, um solche Verstöße künftig zu vermeiden und

 ✔ gegen Ihre Mitarbeiter, die an den Verstößen beteiligt waren, entsprechende Diszipli-
narmaßnahmen verhängen.

Ursprünglich war das FCPA-Programm nur für ein Jahr angesetzt. Im März 2017 
wurde es jedoch auf unbestimmte Zeit verlängert und ist noch immer gültig.

UK Bribery Act
Im Jahr 2011 ist im Vereinigten Königreich der UK Bribery Act in Kraft getreten. Ebenso 
wie bei dem FCPA handelt es sich hier um ein Antikorruptionsgesetz. Nach dem UK Bri-
bery Act

 ✔ ist die aktive und passive Bestechung verboten

 ✔ wird die Bestechung ausländischer Amtsträger unter Strafe gestellt

 ✔ wird die Strafbarkeit von natürlichen Personen als auch von Unternehmen für das 
Unterlassen der Verhinderung von Bestechungshandlungen durch Ihre Mitarbeiter 
und anderer mit dem Unternehmen verbundener Personen geregelt

Nach dem UK Bribery Act kann sich Ihr Unternehmen dann strafbar machen, 
wenn es versäumt hat, die Korruptionsverstöße der Mitarbeiter durch angemes-
sene Vorkehrungen zu verhindern (Chapter 23, Section 7 des UK Bribery Act). 
Ja, Sie lesen hier richtig. In Section 7 geht es nicht um die Strafbarkeit von Per-
sonen, sondern um die Strafbarkeit von Unternehmen selbst.

Ebenso wie der FCPA hat auch der UK Bribery Act einen weiten extraterritorialen Anwen-
dungsbereich. Das heißt, dass auch deutsche Unternehmen für Korruptionsstraftaten nach 
dem UK Bribery Act bestraft werden können. Eine Anwendung des UK Bribery Act auf Ihr 
Unternehmen kann zum Beispiel in Betracht kommen, wenn 

 ✔ Sie Ihr deutsches Unternehmen in Großbritannien gegründet oder registriert haben

 ✔ Sie Tochtergesellschaften, unselbständige Betriebstätten oder Zweigniederlassungen 
im Vereinigten Königreich haben

Haag720606_c01.indd   48 30-01-2024   07:36:29



KAPITEL 1 Was Sie schon immer über Compliance wissen wollten 49

 ✔ Ihr Unternehmen einen sonstigen engen geschäftlichen Bezug zum Vereinigten Kö-
nigreich aufweist, weil es zum Beispiel dort Geschäfte tätigt

Achtung! Nach dem UK Bribery Act ist die verhängbare Geldstrafe nach oben 
nicht begrenzt. Aus diesem Grund wird dieses Gesetz oft auch als eines der welt-
weit härtesten Antikorruptionsgesetze bezeichnet. Daneben drohen 

 ✔ Unternehmen ein EU-weiter Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

 ✔ der Geschäftsführung und leitenden Angestellten Haftstrafen von bis zu 10 Jahren

Kommt es in einem Unternehmen zu Korruptionsverstößen, die in den Anwendungsbe-
reich des UK Bribery Act fallen, sollte das Unternehmen insbesondere über folgende ange-
messene Compliance-Strukturen verfügen, um eine Haftung nach dem UK Bribery Act zu 
vermeiden (Section 7 des UK Bribery Act). Als angemessene Compliance-Maßnahmen er-
wartet das britische Justizministerium insbesondere, dass 

 ✔ das Unternehmen geeignete Maßnahmen und Verfahren – zum Beispiel Leitfäden, Richt-
linien und Prozesse einrichtet, um Korruption vorzubeugen (Proportionate procedures)

 ✔ sich die oberste Führungsebene des Unternehmens klar zu Compliance bekennt und sich 
dafür einsetzt, Korruptionsvergehen entsprechend vorzubeugen (Top-level commitment)

 ✔ im Unternehmen eine unternehmensspezifische Risikoanalyse durchgeführt wird 
(Risk assessment)

 ✔ das Unternehmen seine Geschäftspartner sorgfältig auswählt (Due Diligence – Nähe-
res zu diesem Begriff erfahren Sie in Kapitel 5)

 ✔ Compliance im Unternehmen nachhaltig kommuniziert wird und die Mitarbeiter 
zum Thema Compliance geschult werden (Communication including training)

 ✔ im Unternehmen eine fortlaufende Überwachung, Prüfung und Bewertung der umge-
setzten Antikorruptionsmaßnahmen erfolgt (Monitoring and Review)

Auch das britische Justizministerium hat einen Leitfaden (Guidance) zum UK Bri-
bery Act erstellt. Die Guidance zum UK Bribery Act können Sie ebenfalls kosten-
los auf der Website des britischen Justizministeriums einsehen oder herunterladen 
unter www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance.

Die außergerichtliche Einigung statt Anklage –  
Deferred Prosecution Agreement (DPA)

Stellen Sie sich vor, die britische Strafverfolgungsbehörde, das Serious Fraud Office 
(SFO), wirft Ihrem Unternehmen vor, dass einer oder mehrere Ihrer Mitarbeiter gegen 
Korruptions- und Bestechungsvorschriften des UK Bribery Acts verstoßen haben sol-
len. Das SFO leitet daraufhin umfassende Untersuchungen ein und stellt dabei auch fest, 
dass Ihr Unternehmen keine angemessenen Vorkehrungen getroffen und daher nach 
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Section 7 des UK Bribery Act versagt hat, diese Verstöße zu vermeiden. Doch anstatt 
eines Strafverfahrens gegen Ihr Unternehmen erhalten Sie plötzlich von der britischen 
Strafverfolgungsbehörde, dem SFO, das Angebot, ein Deferred Prosecution Agreement 
(DPA) abzuschließen. Nun müssen Sie überlegen.

Einerseits muss die Behörde zunächst für eine Verurteilung Ihres Unternehmens be-
weisen, dass Ihre Mitarbeiter tatsächlich Bestechungsverstöße begangen haben und Ihr 
Unternehmen es versäumt hat, geeignete Compliance-Maßnahmen im Unternehmen 
zu verankern, um derartige Verstöße zu vermeiden. Möglicherweise gelingt dem SFO ja 
dieser Beweis gar nicht. Andererseits wären da aber die weiteren zu erwartenden und 
unter Umständen langjährigen andauernden Ermittlungen der Behörden zu berück-
sichtigen. Diese Ermittlungen, die vor allem innerhalb Ihrer Geschäftsräume stattfin-
den würden, können auch Ihren Geschäftsalltag schnell zum Erliegen bringen. Sollte am 
Ende des Tages das SFO den Beweis erbringen können und Ihr Unternehmen daraufhin 
verurteilt werden, so können das Urteil und die Strafen für Ihr Unternehmen erheblich 
sein. Da kann es für Ihr Unternehmen durchaus das kleinere Übel sein, mit den Behör-
den ein DPA abzuschließen.

Denn bei einem DPA handelt es sich um eine außergerichtliche Einigung zwischen 
der Behörde und dem Unternehmen, um ein weiteres Strafverfahren zu vermeiden. 
Im Rahmen eines DPA werden von der Behörde bestimmte Bedingungen erwartet, 
die in die Vereinbarung aufgenommen werden und die typischerweise Folgendes be-
inhalten:

 ✔ Es wird von Ihrem Unternehmen ein umfassendes Geständnis erwartet, dass Ihr 
Unternehmen gegen das Antikorruptionsgesetz verstoßen hat.

 ✔ Im DPA wird eine Summe festgelegt, die Ihrem Unternehmen als Strafzahlung 
auferlegt wird.

 ✔ Es werden konkrete Auflagen auferlegt, die Ihr Unternehmen dann umzusetzen 
hat. Dazu zählt zum Beispiel eine Überarbeitung der Compliance-Maßnahmen 
zur Vermeidung künftiger Verstöße und eine entsprechende Überprüfung und 
Überwachung der Maßnahmen durch Ihr Unternehmen.

Werden von Ihnen alle Auflagen erfüllt, stellt das SFO am Ende die weiteren Ermittlun-
gen und das Verfahren gegen Ihr Unternehmen ein.

Übrigens – Deferred Prosecution Agreements (DPA) kommen nicht nur 
in Großbritannien, sondern auch in den USA und anderen internationalen 
Rechtsordnungen zur Anwendung.

Im Jahr 2020 einigte sich ein europäischer Flugzeugbauer mit den Ermittlungs-
behörden in Frankreich, Großbritannien und den USA zur Zahlung einer rekord-
verdächtigen Summe von fast 3,6 Milliarden Euro, um die bereits seit langer Zeit 
laufenden weltweiten Ermittlungen wegen Bestechungsvorwürfen beizulegen. 
Davon entfielen 991 Millionen Euro auf das Vereinigte Königreich auf Basis eines 
Deferred Prosecution Agreement (DPA) mit dem Serious Fraud Office (SFO). Mit 
der Einigung entging das Unternehmen dem Risiko, im Falle eines Urteils wegen 
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Bestechung und Korruption auf Jahre hinaus von Staatsaufträgen in Europa und 
den USA ausgeschlossen zu werden. Insbesondere für die Raumfahrt- und Rüs-
tungssparte des Unternehmens wäre das ein herber Schlag gewesen.

Und noch ein Beispiel. Abermals im Jahr 2020 schloss dieses Mal eine amerika-
nische Großbank mit Behörden in den USA, Großbritannien, Singapur und an-
deren Ländern einen Vergleich und akzeptierte eine Strafzahlung von 2,9 Mil-
liarden Dollar. Die Bank gestand ein, dass sie mehr als eine Milliarde Dollar 
an Bestechungsgeldern gezahlt hatte, um an einem riesigen Geschäft mit dem 
Staatsfonds eines asiatischen Landes teilzunehmen. Das Geld floss in die Ta-
schen von korrupten Beamten, Politikern und Geschäftsleuten.

Doch nicht nur für die Bank selbst, sondern auch für beteiligte Bankmanager en-
dete dieser Korruptionsskandal sehr bitter. Gegen verschiedene ehemalige Bank-
manager wurden in den USA Strafverfahren eingeleitet und einer davon muss 
sogar für zehn Jahre ins Gefängnis, nachdem ihn im April 2022 die Geschwore-
nen in allen Anklagepunkten für schuldig befunden haben.

Waren das jetzt alle relevanten Gesetze …?
Es gibt natürlich noch viele verschiedene Normen oder Spezialgesetze, nach denen Unter-
nehmen weitere besondere Pflichten erfüllen müssen. Denken Sie zum Beispiel an Regelun-
gen zum Umwelt- und Immissionsschutz, an Unternehmen aus der Lebensmittelprodukti-
on oder dem Pharmabereich, bei denen es besonders wichtig ist, dass die Produkte keine 
Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellen. Letztendlich hat auch das alles mit Com-
pliance zu tun – eben mit der Einhaltung von Gesetzen und Normen. In der Unternehmens-
praxis wird der Aufgabenbereich Compliance aber überwiegend im Zusammenhang mit 
der Vermeidung von schwerer Wirtschaftskriminalität oder anderer schwerer Straftaten ge-
braucht, zum Beispiel zur Vermeidung von 

 ✔ Korruptionsverstößen

 ✔ Kartellrechts- und Wettbewerbsverstößen

 ✔ Verletzung von Bilanz- und Buchhaltungsvorschriften

 ✔ Verstößen gegen Exportkontrollvorschriften

 ✔ Datenschutzverstößen

 ✔ Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

 ✔ schweren Umweltverstößen

 ✔ Produkthaftungsfällen

Das heißt nicht, dass die Einhaltung der anderen Gesetze weniger wichtig ist. Selbstverständ-
lich müssen Unternehmen alle anderen für sie geltenden Gesetze wie zum Beispiel das Ar-
beits-, Sozial- und Steuerrecht, Umweltgesetze und technische Normen ebenso einhalten. 

Haag720606_c01.indd   51 30-01-2024   07:36:29



52 TEIL I Willkommen in der Welt von Compliance

Allerdings werden solche Themen von vielen Unternehmen nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich des Compliance-Verantwortlichen im Unternehmen, sondern vielmehr in die Verantwor-
tung der jeweiligen Fachbereiche (zum Beispiel in die Personal- oder Steuerabteilung) gelegt.

Die Bedeutung von Corporate Social Responsibility 
(CSR) und Environmental, Social und Governance (ESG): 
Konzepte für eine nachhaltige Zukunft
Die Welt steht vor großen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der sozialen Un-
gleichheit, Kriegen, Flucht und der Armut. Um diese Probleme anzugehen, müssen Unter-
nehmen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern auch gesellschaftlich verantwort-
lich handeln. Dabei spielen zwei Konzepte eine wichtige Rolle: CSR und ESG. So kurz die 
Begriffe, so immens die Bedeutung.

Die Begriffe CSR und ESG werden oft synonym verwendet, um die soziale und ökologische 
Verantwortung von Unternehmen zu beschreiben. Doch was bedeuten sie genau und wie 
unterscheiden sie sich voneinander?

CSR: Was ist das und warum ist es wichtig?
CSR steht für Corporate Social Responsibility, also die »gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen«. Bei CSR geht es weniger darum, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Wer 
gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, der beachtet auf freiwilliger Basis auch soziale, 
ökologische und ethische Standards, die über die Gesetze hinausgehen. Zum Beispiel kann 
Ihr Unternehmen CSR betreiben, indem es Energie spart, faire Löhne zahlt, soziale (lokale) 
Projekte unterstützt oder ethische Standards einhält. CSR ist mehr als nur ein Schlagwort. 
Es ist eine Haltung, die Unternehmen dazu bewegt, über ihren eigenen Profit hinaus einen 
positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt zu leisten.

Es gibt unzählige Möglichkeiten von CSR-Aktivitäten. Hier ein paar Beispiele:

 ✔ Ihr Unternehmen setzt sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein, in dem es 
Maßnahmen umgesetzt hat, um Emissionen, Abfall und Energieverbrauch zu reduzie-
ren. Oder Sie haben nicht unerheblich in die Verwendung erneuerbarer Ressourcen 
investiert. Vielleicht unterstützen Sie ja auch lokale Umweltprojekte oder gar Projekte 
in den Ländern, in denen Sie tätig sind.

 ✔ Ihr Unternehmen legt hohen Wert auf Arbeits- und Gesundheitsschutz für die ei-
genen Beschäftigten. Hierfür haben Sie die Fertigungs- und Büroräume modernisiert. 
Im Sommer sorgen Sie für eine angenehme Klimatisierung und im Winter für ausrei-
chende Wärme in den Räumlichkeiten. Oder Sie sorgen für eine gute Beleuchtung am 
Arbeitsplatz, die den Anforderungen der Tätigkeit und den Bedürfnissen der Mitar-
beiter entspricht. Denn die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz sind ein wichtiger Fak-
tor für deren Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit.

 ✔ Ihr Unternehmen fördert Vielfalt und Inklusion oder bekämpft aktiv Diskrimi-
nierung. Bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern achten Sie auf Vielfalt, d.h. dass 
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Ihre Beschäftigten unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Perspektiven mitbringen, die zu einem kreativen, innovativen und produktiven Ar-
beitsumfeld beitragen. Vielfalt fördert damit auch die Inklusion, die Gleichberechti-
gung und die Wertschätzung aller Mitarbeiter unabhängig von ihrem Geschlecht, ih-
rer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer 
Behinderung.

 ✔ Ihr Unternehmen unterstützt gemeinnützige Organisationen oder Projekte 
durch Spenden oder Sponsoring, zum Beispiel lokale Schulen bei der Anschaffung 
von Lehrmaterialien, Computern oder Sportgeräten durch finanzielle oder materielle 
(Sachspenden) Zuwendungen. Oder Sie sponsern ein Projekt, das benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen Zugang zu Bildung und Beratung bietet.

ESG: Eine Chance für nachhaltige Investitionen
ESG bedeutet Environmental, Social und Governance. Im Deutschen stehen diese drei Be-
griffe für »Umwelt« (Environmental), »Soziales« (Social) und eine »verantwortungsvolle 
Unternehmensführung« (Governance).

ESG ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit in einer Welt, die mit globalen He-
rausforderungen wie dem Klimawandel, der sozialen Ungleichheit und der Korruption kon-
frontiert ist. Diese drei Bereiche müssen Unternehmen berücksichtigen, wenn sie verant-
wortungsvoll und nachhaltig wirtschaften wollen.

 ✔ Umwelt bedeutet, dass Unternehmen die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Na-
tur und das Klima minimieren oder positiv gestalten.

 ✔ Sozial bedeutet, dass Unternehmen die Rechte und Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter, 
Kunden, Lieferanten und der Gesellschaft respektieren und fördern.

 ✔ Governance steht dafür, dass Unternehmen transparent, ethisch und rechtmäßig 
handeln und sich an hohe Standards halten.

Viele Anleger, Investoren und sonstige Stakeholder (Interessengruppen), die an einer lang-
fristigen Investition in ein Unternehmen interessiert sind, betrachten ESG als wichtiges In-
strument für ihre Finanzanalyse und die Entscheidungsfindung. Bei ihren Überlegungen 
achten sie nicht nur auf die finanzielle Rendite eines Unternehmens, sondern auch auf die 
gesellschaftliche Wirkung ihrer Investitionen. ESG ist ein analytisches Konzept, das sich auf 
die messbaren Faktoren bezieht, die die ökonomische, soziale und ökologische Leistung ei-
nes Unternehmens bestimmen. Es umfasst Aspekte wie Treibhausgasemissionen, Energie-
effizienz, Abfallmanagement, Diversität, Arbeitszufriedenheit, Compliance, Risikomanage-
ment und Transparenz.

Die drei ESG-Faktoren spielen eine immer wichtigere Rolle für die Finanzierung 
und Kreditwürdigkeit von Unternehmen. Unternehmen, die ESG-Kriterien  
erfüllen, können leichter Kapital beschaffen, niedrigere Zinsen zahlen und ihre 
Reputation verbessern, da sie das Vertrauen von Investoren und Kreditgebern 
stärken.
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Für Unternehmen, denen ESG (völlig) gleichgültig ist, kann das negative Auswirkungen ha-
ben wie zum Beispiel:

 ✔ Reputationsverlust bei Kunden, Investoren und der Öffentlichkeit

 ✔ Schlechtere Bonität wegen fehlender Finanzierung und Kreditwürdigkeit

 ✔ Höhere Kosten und Risiken durch Umweltschäden, Menschenrechtsverletzungen 
oder Korruption

 ✔ Geringere Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit im Vergleich zu 
ESG-freundlichen Unternehmen

 ✔ Verlust von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern, die sich mit den Werten 
des Unternehmens identifizieren wollen

ESG ist also für Unternehmen wichtig, weil es ihnen hilft, Risiken zu reduzieren, Chancen 
zu nutzen, ihren Ruf zu verbessern und langfristig erfolgreich zu sein.

CSR und ESG umsetzen
Nochmals kurz zusammengefasst:

 ✔ CSR ist ein freiwilliges Konzept von Unternehmen, in Bezug auf die ethischen, sozia-
len und ökologischen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit.

 ✔ ESG hingegen ist ein analytisches Konzept, das sich auf die messbaren Faktoren be-
zieht, um die ökonomische, soziale und ökologische Leistung eines Unternehmens zu 
bestimmen.

CSR und ESG sind also zwei unterschiedliche, aber verwandte Konzepte für eine 
nachhaltige Zukunft. Sie ergänzen sich gegenseitig und können nicht isoliert be-
trachtet werden. Ein Unternehmen, das sowohl CSR als auch ESG in seine Stra-
tegie integriert, kann nicht nur seine gesellschaftliche Verantwortung wahrneh-
men, sondern auch seine Widerstandsfähigkeit und seinen Wert steigern.

Wenn Sie sich mit dem Thema CSR und ESG näher befassen wollen, möchten wir Ihnen 
kurz ein paar internationale Organisationen vorstellen, die entsprechende Standards ver-
öffentlicht haben und auf deren Websites Sie ausführlichere Informationen finden. Hierzu 
zählen zum Beispiel:

 ✔ die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) mit ihren Arbeits- und Sozialstan-
dards: www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm

 ✔ der United Nations Global Compact, der zehn universelle Prinzipien, wie zum Bei-
spiel zu den Themen Menschenrechte, Arbeitsnormen und Umwelt, verfolgt, um eine 
nachhaltige Weltwirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und Märkte 
zu fördern: www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact

 ✔ die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem 
unternehmerischen Handeln der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
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und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD). Diese Leitsätze enthalten Empfehlungen für verantwortungsvolles unterneh-
merisches Handeln in einem globalen Kontext: www.oecd-ilibrary.org/finance- 
and-investment/oecd-leitsatze-fur-multinationale-unternehmen-zu- 
verantwortungsvollem-unternehmerischem-handeln_abd4d37b-de

 ✔ die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: www.globalcompact 
.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/ 
leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf

 ✔ die DIN ISO 26000 »Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organi-
sationen«: www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a395-csr-
din-26000.html

 ✔ der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK), der Unternehmen beim Aufbau einer 
Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt und einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung bietet: www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Es gibt auch unterschiedliche Leitfäden, die Ihnen bei der Umsetzung von 
CSR und ESG wertvolle Hilfe leisten können. Schauen Sie doch einfach mal 
auf folgender Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les vorbei: www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/ 
Umsetzungshilfen/Leitfaeden/leitfaeden.html. Oder Sie lesen Nachhal-
tige Unternehmensstrategien für Dummies.

CSR und ESG – nicht nur Kür, sondern Pflicht!
Ein Nachteil, wenn man auf Freiwilligkeit setzt, ist, dass man nicht garantieren kann, dass 
sich Menschen und Unternehmen an die Empfehlungen halten, die für das Gemeinwohl 
wichtig sind. Sie haben das vielleicht bei Ihren eigenen Kindern schon erlebt. Schenken Sie 
Ihrem Kind ein Handy und bitten es, das Handy freiwillig maximal ein bis zwei Stunden am 
Tag zu nutzen. Sie werden schnell merken, dass es mit der Freiwilligkeit schnell dahin ist 
und es für Ihr Kind klare Regeln und unter Umständen auch der Androhung von Konse-
quenzen bedarf, wie zum Beispiel Handyverbot für eine bestimmte Zeit, wenn Ihr Kind sich 
nicht an die Regeln hält.

Ähnlich verhält es sich auch bei Unternehmen. Daher wurden in der Vergangenheit ver-
schiedene CSR- und ESG-Gesetze erlassen, um die soziale und ökologische Verantwor-
tung von Unternehmen zu fördern und zu überwachen. Diese Gesetze gelten nicht für 
alle Unternehmen, sondern für solche, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie z.B. die An-
zahl der Mitarbeiter, den Umsatz, die Bilanzsumme oder die Art der Geschäftstätigkeit. 
Diese Gesetze verpflichten die Unternehmen, über ihre sozialen-, ökologischen- und go-
vernancebezogenen Auswirkungen zu berichten und Maßnahmen zu ergreifen, um die-
se zu verbessern. So müssen Unternehmen zum Beispiel Angaben zu ihren Konzepten, 
Risiken und Leistungsindikatoren in Bezug auf Umwelt, Arbeitnehmerbelange, soziale 
Belange, Menschenrechte und Korruption machen. Manche dieser Gesetze sind Teil des 
Europäischen »Grünen Deals«, der die Europäische Union bis 2050  klimaneutral ma-
chen soll.
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Ziel der CSR- und ESG-Gesetze ist es,

 ✔ Transparenz herzustellen, und zwar über die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und 
Chancen für die Geschäftstätigkeit der Unternehmen sowie über die Auswirkungen 
eines Unternehmens auf Mensch und Umwelt

 ✔ Finanzmarktakteuren die nötige Grundlage zu bieten, um nachhaltigere Anlage-
entscheidungen treffen zu können

Es gibt viele verschiedene gesetzliche ESG-Regelungen. Einige davon richten sich spezi-
ell an Kreditunternehmen, Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und andere beziehen 
auch andere Unternehmen ein. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle in aller Kürze ein paar 
ESG-Schlüsselgesetze vorstellen, die nicht nur für Kreditunternehmen und Banken, son-
dern auch für Nicht-Finanzunternehmen relevant sein können. Leider müssen wir Sie mit 
ein paar wahrlichen Wortungetümen konfrontieren. Aber wir werden Ihnen verständlich 
erklären, was sich hinter diesen Wortmonstern verbirgt:

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Das LkSG ist in Deutschland am 01. Januar 2023 in Kraft getreten. Wie Sie richtig lesen, in 
Deutschland! Es handelt sich hier um ein deutsches – und nicht wie bei den anderen weiter 
unten beschriebenen ESG-Gesetzen – um ein EU-Gesetz.

 ✔ Seit Januar 2024 fallen alle in Deutschland tätigen Unternehmen mit mindestens 
1.000 Beschäftigten unter das LkSG (in der Zeit von Januar bis Dezember 2023 waren 
zunächst die Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten betroffen).

 ✔ Mit dem LkSG werden diese Unternehmen erstmals durch ein Gesetz verpflichtet, für 
die Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette zu sorgen.

 ✔ Hierfür müssen die Unternehmen angemessene menschenrechtliche und bestimmte 
umweltbezogenen Sorgfaltspflichten umsetzen.

In Kapitel 17 gehen wir näher auf das LkSG, die konkreten Pflichten und Herausforderun-
gen für Unternehmen ein.

EU- Lieferkettengesetz – eine europäische Initiative

Am 23. Februar 2022 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Eu-
ropäische Lieferkettenrichtlinie, der sogenannten Corporate Sustainability Due Dili-
gence Directive (CSDDD), vorgelegt. Der Entwurf orientiert sich am französischen Ge-
setz über die Sorgfaltspflicht (»Devoir de vigilance«) sowie am deutschen LKSG. Am  
01. Juni 2023 wurde dann von der Mehrheit im EU- Parlament sogar eine strengere Vari-
ante der CSDDD befürwortet und im Dezember 2023 konnte eine vorläufige politische 
Einigung zwischen der EU- Kommission und dem europäischen Parlament erzielt wer-
den. Im Vergleich zum deutschen LkSG sieht die CSDDD insbesondere folgende Ver-
schärfungen vor:
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 ✔ Erfasst werden die in der EU ansässigen großen Unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigten und einem weltweiten jährlichen Nettoumsatz von 
150 Millionen Euro

 ✔ Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz 
von über 40 Millionen Euro fallen in den Anwendungsbereich der CSDDD, 
wenn sie mindestens 20 Millionen Euro in einem sogenannten Risikosektor erzie-
len. Zu den Risikosektoren zählen insbesondere Textil, Chemie, Lebensmittel, 
Land-  und Forstwirtschaft, Fischerei (einschließlich Aquakultur) und Gewinnung 
und Handel mit mineralischen Ressourcen (zum Beispiel Rohöl, Kohle, Erdgas, 
Metalle und Erze)

 ✔ Nicht- EU Unternehmen werden von der CSDDD erfasst, wenn sie einen  
Nettoumsatz

 · von über 150 Millionen Euro in der EU erzielen oder

 · von 40 bis 150 Millionen Euro innerhalb der EU und mindestens 20 Millionen 
Euro des weltweiten Umsatzes in einem Risikosektor erwirtschaften

 ✔ Die EU- Kommission soll eine Liste der Nicht- EU Unternehmen veröffent-
lichen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen

 ✔ Unternehmen aus dem Finanzsektor sollen vorerst von dem Anwendungsbe-
reich der Richtlinie ausgenommen werden

 ✔ Der Schutz der biologischen Vielfalt, bedrohter Arten und der Ozonschicht 
wird zusätzlich zu den im LkSG geregelten menschenrechtlichen und umweltbe-
zogenen Sorgfaltspflichten ergänzt

 ✔ Große Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen einen Klima-
plan aufstellen und darin zeigen, dass sie ihre Unternehmensstrategie zur Be-
grenzung der Erderwärmung auf 1,5° C überprüft und entsprechende Emissions-
reduktionszielen identifiziert haben

 ✔ Im Gegensatz zum LkSG stellt die CSDDD nicht nur auf die vorgelagerte Lie-
ferkette, sondern auf die sogenannte Aktivitätenkette der Unternehmen ab 
und umfasst die Wertschöpfungskette »upstream« und »downstream«. Während 
»upstream« (vorgelagerte Aktivitätenkette) von der Rohstoffgewinnung bis zur 
Herstellung der Produkte reicht, zählen zu »downstream« (nachgelagerte Aktivi-
tätenkette) die Aktivitäten der Geschäftspartner eines Unternehmens wie zum 
Beispiel der Transport, die Lagerung und Entsorgung. Abnehmer und Verbrau-
cher sollen nicht umfasst werden. Was »Lieferkette« nach dem LkSG bedeutet, 
erfahren Sie in Kapitel 17

 ✔ Bei Verstößen gegen die CSDDD sollen Strafen von bis zu 5% des weltweiten 
Nettoumsatzes eines Unternehmens verhängt werden können.

 ✔ Unternehmen, die ihren Pflichten nach der CSDDD nicht nachkommen, sol-
len von der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen ausgeschlossen 
werden können

Haag720606_c01.indd   57 30-01-2024   07:36:30



58 TEIL I Willkommen in der Welt von Compliance

 ✔ Bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten sollen es Opfer leichter haben, 
Schadensersatz zivilrechtlich geltend zu machen.

Derzeit steht noch nicht final fest, welchen genauen Inhalt die CSDDD haben wird. Die 
vorläufige Einigung zwischen der EU- Kommission und dem EU- Parlament muss nun 
noch von beiden Seiten förmlich angenommen werden. Es deutet aber vieles darauf 
hin, dass sie in ihrer finalen Fassung strengere Regeln als das LkSG haben wird. Nach 
Verabschiedung der finalen Fassung der CSDDD haben die Mitgliedstaaten dann zwei 
Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht zu überführen. Es ist zu erwarten, dass in 
Deutschland dann das LkSG an verschiedenen Stellen angepasst wird.

Die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz: CSRD (Richtlinie 
(EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichtserstattung von  
Unternehmen)

Die CSRD ist eine neue EU-Richtlinie, die im Januar 2023 in Kraft getreten ist und die An-
forderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen erhöht. Sie löst die 
bisherige Non-Financial Reporting Directive, kurz: NFRD (Richtlinie 2014/95/EU zur An-
gabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große 
Unternehmen und Gruppen) ab.

Bisherige Anforderungen der NFRD:  
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz

In Deutschland wurde die NFRD im April 2017 durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungs-
gesetz in nationales Recht umgesetzt. Hierfür wurden im deutschen Handelsgesetzbuch 
(HGB) neue Vorschriften eingefügt, nach denen bestimmte Unternehmen in ihrem Jah-
resbericht über die nichtfinanzielle Erklärung (§ 289 b HGB) kurz das Geschäftsmodell 
des Unternehmens beschreiben und dabei unter anderem auch auf folgende Nachhal-
tigkeitsthemen eingehen müssen (§ 289 c Absatz 2 HGB):

 ✔ Umweltbelange

 ✔ Arbeitnehmerbelange

 ✔ Sozialbelange

 ✔ Achtung der Menschenrechte

 ✔ Bekämpfung von Korruption und Bestechung

 ✔ gegebenenfalls weitere Belange, wie zum Beispiel Kundenbelange
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Nach § 289 b HGB muss ein Unternehmen eine solche nichtfinanzielle  
Erklärung abgeben, wenn es sich bei ihm

 ✔ um eine große kapitalmarktorientierte Gesellschaft oder

 ✔ ein großes Kreditinstitut oder

 ✔ eine große Versicherung

handelt und es und im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Ab dem Jahr 2024 gelten nun andere Spielregeln. Die CSRD hat nicht nur den Anwen-
dungsbereich auf weitere Unternehmen ausgeweitet, sondern sie hat auch die Anforde-
rungen an die bisherige Berichterstattung gemäß der NFRD erhöht.

Eine Gesellschaft gilt dann als kapitalmarktorientiert, wenn sie Wertpapiere 
ausgibt und dabei einen organisierten Markt (im Sinne des § 2 Abs. 11 Wert-
papierhandelsgesetz kurz: WpHG) in Anspruch nimmt oder die Zulassung sol-
cher Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt beantragt hat  
(§ 264 d HGB). Zu den kapitalmarkorientierten Unternehmen zählen zum Bei-
spiel alle Unternehmen, die an einer Börse gelistet sind (sogenannte börsenno-
tierte Unternehmen).

Die von der CSRD betroffenen Unternehmen müssen viele Daten erheben und offenlegen. 
Folgende wesentlichen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichtserstattung sind durch 
die CSRD neu hinzugekommen:

 ✔ Doppelte Wesentlichkeit, auch Doppelte Materialität genannt: Unternehmen 
müssen in ihrem Lagebericht einen speziellen Abschnitt über Nachhaltigkeitsinfor-
mationen veröffentlichen, in dem sie die Wesentlichkeit von Nachhaltigkeitsaspekten 
in doppelter Hinsicht beschreiben:

 · finanzielle Wesentlichkeit: Unternehmen müssen in ihrem Nachhaltigkeitsbericht 
darauf eingehen, welche wesentlichen finanziellen Auswirkungen der Klimawandel 
auf das Unternehmen hat.

 · ökologische und soziale Wesentlichkeit: Und sie müssen darlegen, welche 
wesentlichen Auswirkungen die Unternehmenstätigkeit wiederum auf das Klima, 
die Umwelt und Gesellschaft hat.

 ✔ European Sustainability Reporting Standards (ESRS): Hier handelt es sich um ver-
bindliche einheitliche EU-Berichtsstandards, die die EU-Kommission erlassen hat. 
Die berichtspflichtigen Unternehmen müssen ihre Nachhaltigkeitsinformationen im 
Lagebericht anhand dieser ESRS offenlegen.
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 ✔ Unabhängige Überprüfung: Die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen müssen 
von unabhängigen Prüfern überprüft werden, um ihre Glaubwürdigkeit und Qualität 
zu erhöhen.

 ✔ European Single Electronic Format (ESEF): Durch dieses einheitliche Format sollen 
die Berichte digital und vergleichbar sein.

Ein großes Problem in der heutigen Informationsgesellschaft ist die Schwie-
rigkeit der Vergleichbarkeit von Informationen, wenn jeder macht, was er will. 
Auch in der Nachhaltigkeitsberichtserstattung von Unternehmen ist das ein Pro-
blem: Wenn es keine einheitlichen Standards oder Kriterien gibt, wie Informa-
tionen gesammelt, verarbeitet, dargestellt oder bewertet werden sollen, dann 
kann das zu einer großen Verwirrung und Unsicherheit bei den Nutzern führen, 
die sich über diese Quellen informieren. Und da kommen nun die European Sus-
tainability Reporting Standards (ESRS) der Europäischen Kommission ins Spiel. 
Die ESRS sind ein Satz von Vorschriften, die die Unternehmen künftig bei ihrer 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung beachten müssen, um so die Transparenz und 
Vergleichbarkeit ihrer Nachhaltigkeitsberichte zu verbessern. Die ESRS sorgen 
somit für eine bessere Entscheidungsgrundlage bei Investoren, Kunden und an-
deren Stakeholdern und stärken das Vertrauen der Anleger.

Von der CSRD werden nicht alle Unternehmen erfasst und von denen, die in den Anwen-
dungsbereich fallen, werden nicht alle von vornherein gleichermaßen verpflichtet. Die 
CSRD hat hierzu vielmehr einen Stufenplan erlassen, der wie folgt aussieht und folgende 
Unternehmen in die Pflicht nimmt:

 ✔ Für Geschäftsjahre ab dem 01.01.2024: alle Unternehmen, die bereits nach der 
NFRD einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen,

 ✔ Für Geschäftsjahre ab dem 01.01.2025: alle großen Kapitalgesellschaften oder ihnen 
gleichgestellte Personengesellschaften (unabhängig davon, ob sie kapitalmarkorien-
tiert sind) sowie Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen unabhängig von ih-
rer Rechtsform

 ✔ Für Geschäftsjahre ab dem 01.01.2026: kapitalmarkorientierte kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU). Ausgenomen sind kapitalmarktorientierte Kleinstunternehmen.

Kapitalmarkorientierte KMU haben unter bestimmten Voraussetzungen sogar 
die Möglichkeit bis 2028 von einer Berichterstattung abzusehen.

 ✔ Für Geschäftsjahre ab dem 01.01.2028: Unternehmen aus Drittländern (außereuro-
päische Unternehmen), wenn sei auf dem EU-Markt einen Jahresnettoumsatz von 
mehr als 150 Millionen Euro erzielen und

 · in einem Mitgliedsstaat der EU mindestens ein Tochterunternehmen haben, das 
eine Größe wie in den oben beschriebenen Zeiträumen 2024 bis 2026 hat oder

 · eine Zweigniederlassung in der EU führt, die mindestens 40 Millionen Euro Umsatz-
erlöse in der EU erzielt.
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Groß, mittel, klein und kleinst – die Größenkategorien von  
Kapitalgesellschaften

»Große Kapitalgesellschaften« sind nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (§ 267 Abs.3 
HGB) solche, die mindestens zwei der folgenden drei Merkmale überschreiten:

 ✔ eine Bilanzsumme von 20 Millionen Euro,

 ✔ einen Umsatzerlös von 40 Millionen Euro

 ✔ eine durchschnittliche Zahl von 250 Arbeitnehmern im Jahresdurchschnitt

»Mittelgroße Kapitalgesellschaften« sind solche, die mindestens zwei der folgenden 
drei Merkmale überschreiten (§ 267 Abs.2 HGB):

 ✔ eine Bilanzsumme von mehr als 6 Millionen bis maximal 20 Millionen Euro,

 ✔ einen Umsatzerlös von mehr als 12 Millionen bis maximal 40 Millionen Euro

 ✔ eine durchschnittliche Zahl von mehr als 50 bis maximal 250 Arbeitnehmern im 
Jahresdurchschnitt

»Kleine Kapitalgesellschaften« sind nach § 267 Abs.1 HGB solche, die mindestens zwei 
der folgenden drei Merkmale nicht überschreiten:

 ✔ eine Bilanzsumme von 6 Millionen Euro,

 ✔ einen Umsatzerlös von 12 Millionen Euro

 ✔ eine durchschnittliche Zahl von 50 Arbeitnehmern im Jahresdurchschnitt

Und zu den »Kleinstunternehmen« zählen solche, die mindestens zwei der folgenden 
drei Merkmale nicht überschreiten:

 ✔ eine Bilanzsumme von 350.000 €

 ✔ einen Umsatzerlös von 700.000 €

 ✔ eine durchschnittliche Zahl von 10 Arbeitnehmern im Jahresdurchschnitt

Nach der CSRD gehört das Thema Nachhaltigkeit in den Geschäftsbericht. Fehlt 
eine solche Berichterstattung, dann kann das dazu führen, dass die Wirtschafts-
prüfer das Testat verweigern und im »worst case« kann das für Ihr Unternehmen 
zu einem erheblichen Finanzierungsproblem führen.

Die EU-Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen)

Die EU-Taxonomie (ein wahrlich sperriger Begriff) ist seit Juli 2020  in Kraft und ist ein 
neues Regelwerk, das festlegt, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhal-
tig gelten. Die EU-Taxonomie gibt zu dem Begriff »Nachhaltigkeit« klare Regeln und Rah-
menbedingungen vor und beschreibt, wann die Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens 
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innerhalb der EU als »grün« (umweltfreundlich) und »nachhaltig« zu klassifizieren sind. 
Hier ein paar weitere grundlegende Informationen über die EU-Taxonomie:

 ✔ Das Klassifizierungssystem der Richtlinie basiert auf sechs Umweltzielen:

 · Klimaschutz

 · Anpassung an den Klimawandel

 · Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

 · Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

 · Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

 · Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Ökosysteme

 ✔ Damit ein Unternehmen nach der EU-Taxonomie als nachhaltig eingestuft werden 
kann,

 · muss es zu mindestens einem dieser sechs Ziele einen Beitrag leisten,

 · darf dabei aber auch nicht eines der anderen Ziele signifikant beeinträchtigen 
(»Does Not Significant Harm-Prinzip«, kurz: DNSH-Prinzip).

 ✔ Die Verordnung umfasst alle Unternehmen, die innerhalb der EU Finanzprodukte 
vertreiben und – wer hätte es geahnt – ebenfalls wieder alle großen Unternehmen, die 
bereits unter die NFRD fallen.

Der Begriff »Taxonomie« stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus 
»táxis« (Ordnung) und »nomos« (Gesetz) zusammen. Er wird verwendet, um 
Objekte nach bestimmten Kriterien in Kategorien oder Klassen einzuteilen.

Die Sustainable Finance Disclosure Regulation, kurz: SFRD (Verordnung 
(EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im  
Finanzdienstleistungssektor)

Auch zur SFDR möchten wir Ihnen ein paar Zahlen, Daten und Fakten nicht vorenthalten.

 ✔ Die SFDR ist am 29. Dezember 2019 in Kraft getreten und soll dazu beitragen, die 
Ziele des europäischen Green Deals zu erreichen und die Transparenz und Vergleich-
barkeit von nachhaltigen Finanzangeboten zu verbessern.

 ✔ Sie richtet sich an alle Unternehmen, die Finanzprodukte oder -dienstleistungen an-
bieten oder vermitteln, die in der Europäischen Union vertrieben werden. Dazu zäh-
len unter anderem Banken, Versicherungen, Investmentfonds, Pensionsfonds, Vermö-
gensverwalter oder Finanzberater (kurz: Finanzmarktteilnehmer).

 ✔ Die Finanzmarktteilnehmer müssen auf ihrer Website Angaben zu den Nachhaltig-
keitsaspekten ihrer Finanzprodukte und -dienstleistungen veröffentlichen.
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 ✔ In ihren vorvertraglichen Informationen (zum Beispiel Prospekten) müssen Finanz-
marktteilnehmer angeben, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentschei-
dungen und -beratungen einbeziehen und welche möglichen Auswirkungen diese Ri-
siken auf die Rendite ihrer Finanzprodukte haben können.

 ✔ Auch hier spielt natürlich die Berichterstattung eine wichtige Rolle. Daher müssen Fi-
nanzmarktteilnehmer zum Beispiel in ihren Jahresberichten Informationen über die 
Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen und -beratungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren bereitstellen.

Der »Grüne Deal« der Europäischen Union (EU).

Im Dezember 2019 hat die Europäische Kommission ihren European Green 
Deal vorgestellt. Hier handelt es sich um eine Strategie der EU, um bis 
2050 klimaneutral zu werden. Der European Green Deal umfasst verschie-
dene politische Initiativen, die alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft 
betreffen, wie zum Beispiel Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und 
Finanzen. Im Juli 2021 wurde der Green Deal durch das Paket "Fit für 55" 
konkretisiert. Dieses Programm der EU zielt darauf ab, die Treibhausgase-
missionen bis 2030 um 55% zu senken. Um diese Ziele erreichen zu können 
benötigt die EU Unterstützung und zwar vor allem auch seitens der Un-
ternehmen. Über die ESG-Gesetze erzwingt die EU gewissermaßen diese 
Unterstützung und es ist zu erwarten, dass dieses Programm zu weiteren 
ESG-Gesetzen oder neuen Instrumenten führen wird, um die Umwelt- und 
Klimaziele der EU sicherzustellen.

Greenwashing – der unzulässige »Grünwaschgang«

Wenn Organisationen durch ihre Kommunikation oder Marketingmaßnahmen versuchen, 
sich ein »grünes« oder nachhaltiges Image zu geben, indem sie falsche oder irreführende 
Angaben über ihre Produkte, Dienstleistungen oder Aktivitäten machen oder negative Um-
weltauswirkungen verschweigen, so heißt das »Greenwashing«.

Greenwashing ist eine Form der Manipulation von Verbrauchern und der Öffentlichkeit 
und kann verschiedene Formen annehmen:

Das Kosmetikunternehmen A verwendet auf seinen Produkten grüne Symbole 
oder Farben um einen ökologischen Eindruck zu hinterlassen und bewirbt sie als 
"natürlich" oder "organisch", obwohl sie synthetische schwer abbaubare Inhalts-
stoffe beinhalten.

Der Lebensmittelhersteller X kennzeichnet seine Produkte als »besonders ge-
sund« und »vegan«, obwohl sie sehr viel Zucker, andere schädliche Zusatzstoffe 
und tierische Eiweiße enthalten.
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Eine große Modekette bringt eine neue nachhaltig produzierte Kollektion he-
raus und präsentiert sich dann als Vorreiter in Sachen nachhaltiger Mode. Da-
bei ist das Unternehmen noch immer eines der größten Produzenten von güns-
tig hergestellter Wegwerfmode, was Unmengen an Ressourcen verbraucht und 
Abfall erzeugt. Oder das Unternehmen behauptet, dass es besonders nachhalti-
ge Materialien verwendet, verbraucht aber letzten Endes große Mengen an Was-
ser und Energie.

Es lassen sich weitere unzählige Beispiele zu Greenwashing finden, bei denen Unternehmen 
versuchen, sich ein umweltfreundliches Image zu geben, ohne wirklich etwas für den Kli-
maschutz zu tun.

Durch die ESG-Gesetze, die für Unternehmen klare Standards und Kriterien für eine transpa-
rente Nachhaltigkeitsberichtserstattung festlegen, kann Greenwashing eingedämmt werden.

Macht ein Unternehmen oder Finanzunternehmen falsche Angaben und Infor-
mationen zu seinen (Finanz-) Produkten und bewirbt es sie unrichtig als nach-
haltig und grün, so kann das unter bestimmten Voraussetzungen auch einen Be-
trug (§ 263 StGB) und für Finanzunternehmen einen Kapitalanlagebetrug (§ 264 
a StGB) darstellen.

Und was ist nun die Quintessenz?
Sie sehen, dass Compliance-Verstöße erhebliche Haftungsrisiken und Nachteile für Ihr Un-
ternehmen, die Unternehmensleitung sowie die Mitarbeiter zur Folge haben können. Zu 
den Konsequenzen zählen insbesondere

 ✔ Bußgelder, Geld- oder Freiheitsstrafen für die Mitarbeiter, die kriminelle Verstöße 
begangen haben

 ✔ Bußgelder und mögliche Freiheitsstrafen gegen die Geschäftsleitung, wenn erfor-
derliche Organisations- und Aufsichtspflichten vernachlässigt worden oder unterblie-
ben sind, um solche Verstöße zu vermeiden

 ✔ Bußgelder für das Unternehmen selbst, wenn keine ausreichenden Complian-
ce-Maßnahmen im Unternehmen vorhanden sind, um solches Fehlverhalten best-
möglich zu vermeiden

 ✔ Schadensersatzansprüche der Gesellschaft gegenüber der Unternehmensleitung 
(Vorstandsmitglieder, GmbH-Geschäftsführer)

 ✔ Ausschluss des Unternehmens von der Vergabe öffentlicher Aufträge

 ✔ Reputationsschäden für Ihr Unternehmen aufgrund von Gesetzesverstößen, aber 
auch wegen Missachtung anerkannter CSR-Standards.

Bei Compliance geht es somit darum, Maßnahmen in Ihrem Unternehmen umzusetzen, 
mit denen Sie Ihr Unternehmen, die Geschäftsleitung und Mitarbeiter genau vor solchen 
potenziellen Haftungsrisiken und Schäden bestmöglich schützen.
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Compliance bedeutet nicht, dass Sie 100 Prozent aller möglichen Verstöße ver-
hindern können. Sie müssen immer damit rechnen, dass einzelne Mitarbeiter 
Verstöße begehen und Sie hierauf keinen Einfluss haben werden – auch das bes-
te Compliance-Management-System wird daran nichts ändern. Compliance hat 
vielmehr das Ziel, Verstöße und systematisches Fehlverhalten der Beschäftigten 
so gut es nur geht zu verhindern oder zu begrenzen.

Wenn Sie dieses Kapitel aufmerksam gelesen haben, wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, 
dass in den verschiedenen Gesetzen, der Rechtsprechung oder auch in der juristischen Lite-
ratur immer wieder die gleichen oder ähnlichen Erwartungen an Unternehmen gestellt wer-
den, um einer Haftung zu entgehen oder das Unternehmen bestmöglich vor Schäden und 
Risiken, die sich aus Compliance-Verstößen ergeben können, zu schützen. Wir haben für Sie 
nochmals kurz wesentliche (Compliance-) Maßnahmen aufgelistet, die als erforderlich und 
geeignet angesehen werden, die gesetzlichen Vorgaben für eine Haftungsvermeidung oder - 
begrenzung zu erfüllen und Ihr Unternehmen bestmöglich vor finanziellen und Reputati-
onsschäden zu schützen:

 ✔ Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen

 · Aufgabenverteilung und Wahrnehmung der Compliance-Aufgaben

 · Zurverfügungstellung ausreichender finanzieller und personeller Mittel für  
Compliance

 ✔ Identifikation und Bewertung der Unternehmensrisiken (Risikoanalyse)

 ✔ Implementierung von Verhaltensrichtlinien

 ✔ Überprüfung der Geschäftspartner

 ✔ Durchführung von Compliance-Schulungen und -Trainings

 ✔ sorgfältige Auswahl der Mitarbeiter

 ✔ faire Entlohnung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Beschäftigten

 ✔ Vornahme von Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen

 ✔ Einrichtung einer Meldemöglichkeit für die Mitarbeiter zu Verstößen

 ✔ Durchführung von Untersuchungsmaßnahmen bei Verstößen

 ✔ Sanktionierung von nachgewiesenen Verstößen

 ✔ Vorbildfunktion der Unternehmensleitung und Führungskräfte

 ✔ klares Bekenntnis der Unternehmensleitung zu Compliance

Noch eine Übersicht zum Abschluss! Die zahlreichen Compliance-Maßnahmen lassen sich 
bündeln und zu Compliance-Elementen zusammenfassen wie zum Beispiel:

 ✔ Compliance-Risikoanalyse

 ✔ Compliance-Organisation
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 ✔ Compliance-Kommunikation

 ✔ Verhaltens- und Compliance-Richtlinien

Eine detaillierte Auflistung, welche Compliance-Elemente ein Unternehmen grundsätzlich 
implementieren sollte, finden Sie in Kapitel 10. Alle Compliance-Elemente bilden zusam-
men Ihr Compliance-Management-System (CMS). Im zweiten Teil dieses Buches werden 
wir auf verschiedene wesentliche Compliance-Elemente und -Maßnahmen näher eingehen 
und erläutern, wie und warum Sie Ihr Unternehmen mit diesen Maßnahmen vor Nachtei-
len schützen können.
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